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1 Einführung 

1.1 Anlass 

Die Verbandsgemeinde Weilerbach plant die Gesamtfortschreibung des Landschaftsplans aus 

dem Jahr 2006 (LF-Plan Planungsbüro für Landschaftsökologie und Freiraumgestaltung 

2006).  

Dabei sollen neue gesetzliche Vorgaben und Richtlinien, Veränderungen der Landschaft und 

im Städtebau berücksichtigt werden und somit eine aktuelle Grundlage für die Weiterentwick-

lung von Natur und Landschaft geschaffen werden. 

Das Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz verpflichtet die Städte und Gemeinden, 

Natur und Landschaft in ihrem Wirkungskreis im Sinne der Ziele und Grundsätze des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften (§ 1 Satz 1 LNatSchG). Der kommu-

nale Landschaftsplan unterstützt die Gemeinden bei dieser umfangreichen Aufgabe. Er bein-

haltet eine umfassende Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft, auf 

deren Grundlage eine Zielkonzeption für den anzustrebenden Zustand von Natur und Land-

schaft erarbeitet wird. 

Das Baugesetzbuch unterstreicht die enge Verknüpfung von Landschaftsplan und Flächen-

nutzungsplan hinsichtlich der sachgerechten Abwägung bei Planungen. Durch den Land-

schaftsplan werden die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft und eine 

rechtsfehlerfreie Abwägung ermöglicht. Damit dient er indirekt auch der Beschleunigung von 

Planungen. 

 

1.2 Landschaftsplan im Kontext räumlicher Planungen 

Der Landschaftsplan ist Teil des gestuften Systems räumlicher Planungen (Landschaftsrah-

menprogramm, Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan und Grünordnungsplan) und auf 

der kommunalen Ebene angesiedelt. 

Der Landschaftsplan richtet sich damit an die Gemeindeverwaltung, aber auch an interessierte 

Bürger, Verbände und die Nutzer der Flächen. Durch seinen besonderen informellen Wert 

kann er zur Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber den Werten und Erfordernissen von 

Naturschutz und Landschaftspflege beitragen. Die Vorschläge des Landschaftsplans sind 

nicht verbindlich, sondern haben einen empfehlenden Charakter. Auf Grund seines engen Be-

zugs zur Bauleitplanung der Gemeinde hat er jedoch einen hohen Wert für die Rechtssicher-

heit der Planungen und muss bei der Abwägung berücksichtigt werden.  

Zuständig für die Erarbeitung des Landschaftsplans, der aus Plan und einem Erläuterungstext 

besteht und i. d. R. im Maßstab 1:25.000/1:10.000 erstellt wird, sind die Träger der Bauleitpla-

nung, in dem Fall die Verbandsgemeinde Weilerbach. Durch die Integration in den Flächen-

nutzungsplan erlangen seine Inhalte Behördenverbindlichkeit. 
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Abb. 1: Übersicht über das gestufte System räumlicher Planungen1  

 

1.3 Aufgaben und Inhalte des Landschaftsplans 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die Aufgaben und Inhalte der Landschaftspla-

nung in § 9 und § 11 dargestellt:  

§ 9:  

(1) Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und Erfordernisse und Maß-

nahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren 

aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswir-

ken können.  

(2) Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begründung der konkretisierten 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirklichung dienenden 

Erfordernisse und Maßnahmen. Darstellung und Begründung erfolgen nach Maßgabe der §§ 

10 und 11 in Landschaftsprogrammen, Landschaftsrahmenplänen, Landschaftsplänen sowie 

Grünordnungsplänen.  

(3) Die Pläne sollen Angaben enthalten über  

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft,  

2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege,  

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft 

nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte,  

4. Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege, insbesondere  

a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft,  

                                                           
1 Quelle: www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/rechtliche-planerische-grundlagen; download 

03.09.2018 
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b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des Kapitels 4 sowie der 

Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten der Tiere und Pflanzen wildlebender Ar-

ten,  

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Entwicklungsmög-

lichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zum Einsatz natur- und land-

schaftsbezogener Fördermittel besonders geeignet sind,  

d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des Netzes ĂNa-

tura 2000ñ,  

e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Böden, Gewässern, Luft 

und Klima,  

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-

wertes von Natur und Landschaft,  

g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und unbesiedelten Bereich. 

 

§ 11:  

(3) Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse 

und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 

1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder Fest-

setzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen wer-

den. 

Seit der Förderalismusreform im Jahr 2006 unterliegt das Naturschutzrecht der Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes. Dem Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) 

kommt demnach nur noch eine ergänzende Funktion zu.  

Das Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) führt ergänzend an:  

§ 4 

(3) Die Landschaftspläne werden als naturschutzfachlicher Planungsbeitrag für die Flächen-

nutzungspläne erstellt und unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen als Darstellungen in die Flächennutzungspläne aufgenommen. Ist eine Bau-

leitplanung nicht erforderlich, können Landschaftspläne und Grünordnungspläne, insbeson-

dere zur Freiraumsicherung und Freiraumentwicklung im besiedelten und siedlungsnahen Be-

reich, erstellt werden. [..] 

(4) Soweit in Raumordnungs- und Bauleitplänen von den Darstellungen in der Landschafts-

planung abgewichen wird, ist dies zu begründen. 

(5) [..] Die Landschaftspläne und Grünordnungspläne werden von den für die Bauleitplanung 

zuständigen Gemeinden unter Beteiligung der unteren Naturschutzbehörden erstellt. 

Das Baugesetz (BauGB) geht auf die wesentlichen Inhalte der Landschaftsplanung nach § 9 

(3) ein: 

§ 1 (6) BauGB   

Bei der Aufstellung der Bauleitplªne sind insbesondere zu ber¿cksichtigen: é  

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltens-

werten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 

Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, é  
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7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-

kerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplªnen sowie von sonstigen Plªnen, insbesondere é 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgeleg-

ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a, c und d, é  

12. die Belange des Hochwasserschutzes.  

 

1.4 Verhältnis des Landschaftsplans zum Umweltbericht 

Durch die Umsetzung der europäischen Richtlinie RL 2001/42/EG über die Prüfung der Um-

weltauswirkungen spezieller Pläne und Programme (sog. Strategische Umweltprüfung ï SUP) 

in das bundesdeutsche Recht muss gemäß § 2 Abs. 4 Europarechtsanpassungsgesetz Bau 

(EAG Bau) für alle Bauleitplanverfahren eine förmliche Umweltprüfung durchgeführt werden.  

Die Umweltprüfung beinhaltet die Ermittlung und Bewertung der umweltrelevanten Auswirkun-

gen der durch den Flächennutzungsplan vorbereiteten Vorhaben. 

Zu untersuchen sind hierbei die Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß Anlage 1 des 

BauGB. 

Á Mensch 

Á Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Á Fläche 

Á Boden 

Á Wasser 

Á Luft, Klima 

Á Landschaft  

Á Kultur- und Sachgüter 

Á Wechselwirkungen 
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Hinsichtlich der Darstellungen kommt es zu inhaltlichen Überschneidungen zwischen Umwelt-

bericht und Landschaftsplan. Während der Landschaftsplan jedoch flächendeckend die land-

schaftsplanerischen Grundlagen und Entwicklungen erarbeitet, erfolgt im Umweltbericht die 

Beurteilung der Auswirkungen geplanter Vorhaben und die Abarbeitung der Eingriffsregelung 

(Vermeidung ï Minimierung ï Kompensation). 

Der Landschaftsplan kann für den Umweltbericht somit die erforderlichen Beurteilungsgrund-

lagen bezüglich Bestandserfassung und -bewertung sowie Hinweise für geeignete Kompen-

sationsmaßnahmen liefern.  

 

1.5 Methodisches Vorgehen bei der Bearbeitung des Landschaftsplans  

Die Erstellung des vorliegenden Landschaftsplans gliedert sich in folgende, wesentliche Ar-

beitsschritte: 

Einleitung (Kap. 1) 

Anlass 

Aufgaben und Inhalte des Landschaftsplans 

Methodisches Vorgehen 

 

Beschreibung des Gebietes (Kap. 2) 

Geltungsbereich  

Rechtliche und planerische Vorgaben sowie sonstige Fachplanungen 

Schutzgebiete 

Historische Entwicklung 

Naturraum, Geologie, Relief, heutige potenzielle natürliche Vegetation 

Vorhandene Raumnutzungen 

 

Schutzgutanalyse (Kap. 3) 

Zielvorgaben und Grundsätze 

Beschreibung und Beurteilung des vorhandenen Zustands 

Beeinträchtigungen, Gefährdungen, Defizite 

Leitbild, Ziele und Maßnahmen 

 

Ziel- und Entwicklungskonzept (Kap. 4) 

Allgemeines Leitbild und allgemeine Entwicklungsziele 

Teilräumliche Leitbilder, Ziele und Maßnahmen 

Schwerpunkträume für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

 

Hinweise zur Umsetzung (Kap. 5) 

Hinweise für Raumnutzungen 

Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen 

Ökokonto 
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Kapitel 1 beinhaltet die Darstellung der inhaltlichen Vorgaben und des methodischen Vorge-

hens des Landschaftsplans. 

Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Verbandsgemeindegebiet. Es beschreibt das Gebiet 

anhand seiner historischen Entwicklung, seiner spezifischen naturräumlichen Gegebenheiten. 

Es zeigt die relevanten rechtlichen und raumordnerischen Vorgaben auf. Insbesondere sind 

hier die planerischen Zielvorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz 

(LEP IV) und dem Regionalen Raumordnungsplan Region Westpfalz (ROP) anzuführen, die 

im Flächennutzungsplan bzw. Landschaftsplan verbindlich zu beachten sind. Des Weiteren 

werden die Schutzgebiete und -objekte im Geltungsbereich aufgeführt. In Kapitel 2 werden die 

Nutzungen in der Verbandsgemeinde dargestellt und Zielkonflikte aufgezeigt. (Nutzungsana-

lyse) 

Kapitel 3 enthält die Darstellung des Bestandes und der Bewertung der Schutzgüter Boden, 

Wasser, Klima/Luft, Arten/Lebensräume und Landschaftsbild/Erholungsnutzung. Daneben 

werden die Gefährdungen, Defizite und Beeinträchtigungen der Schutzgüter sowie Ziele und 

Maßnahmen angeführt. (Schutzgutanalyse) 

Kapitel 4 enthält das Ziel- und Entwicklungskonzept des Landschaftsplans. Anhand der ge-

setzlichen und planerischen Vorgaben sowie der Ergebnisse der Schutzgut- und Nutzungs-

analyse wird ein Leitbild für die Verbandsgemeinde Weilerbach erarbeitet. Dieses wird für die 

einzelnen Teilräume konkretisiert. Es werden Ziele und Maßnahmen entwickelt sowie Schwer-

punkträume für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen definiert. 

Kapitel 5 beinhaltet Hinweise für die Raumnutzung sowie Vorschläge für Schutzgebietsaus-

weisungen bzw. Arrondierung von Grenzverläufen. 

Ergebnis des Landschaftsplans sind neben dem Erläuterungsbericht die thematischen Kar-

ten: 

im Maßstab 1:25.000  

Á Karte zum Schutzgut Boden  

Á Karte zum Schutzgut Wasser  

Á Karte zum Schutzgut Klima 

Á Karte zum Schutzgut Arten 

Á Karte zum lokalen Biotopverbund 

Á Karte zum Schutzgut Landschaftsbild 

Á Karte zum Schutzgut Erholung 

Á Karte zu Schutzgebieten und ïobjekten 

Á Karte zu Schwerpunkträumen für Kompensationsmaßnahmen 

im Maßstab 1:10.000  

Á Karte zum Bestand / Biotoptypen 

Á Karte mit Entwicklungszielen und Maßnahmen  

Weitere Darstellungen, wie z.B. zum Naturraum oder zur Geologie, erfolgen als Abbildungen 

im Text. 

Der Planungsmaßstab des Landschaftsplans (1:10.000) regelt die Detaillierung und Konkreti-

sierung der Planung. Die letztendliche Auswahl der Flurstücke, auf denen die Maßnahmen 
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durchgeführt werden können, bleibt der nachfolgenden Planungsebene vorbehalten und ist 

abhängig von der Verfügbarkeit der Flächen bzw. der Kooperation der Eigentümer. 

Parallel zur Erstellung des Landschaftsplanes erfolgten Abstimmungen mit den entsprechen-

den Fachbehörden.  

Bisher erfolgte Abstimmungen, Beteiligungen: 

14.06.2017  Abstimmung der Inhalte und Schwerpunkte des Landschaftsplans mit  

   der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Kaiserslautern   

29.05.2018  Frühzeitige Beteiligung der Naturschutzverbände  

18.09.2018  Abstimmung der Entwicklungskonzeption mit der unteren Naturschutz- 

   behörde des Landkreises Kaiserslautern   

31.10.2018  Vorstellung des Landschaftsplans im Naturschutzbeirat des Landkreises  

   Kaiserslautern   

17.12.2018  Vorstellung des Landschaftsplans im Haupt- und Finanzausschuss  

   Weilerbach 

11.02.2019  Vorstellung des Landschaftsplans im Verbandsgemeinderat Weilerbach 

 

Hinweise zu den verwendeten Daten und eigenen Erhebungen:  

Bei der Bearbeitung der Themenkarten wird überwiegend auf vorhandene Datengrundlagen 

(vgl. auch Anhang ï Datenquellen) zurückgegriffen.  

Im Rahmen der flächendeckenden Biotopkartierung erfolgten Auswertungen von aktuellen 

Luftbildern und Nutzungsdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster, des aktuellen For-

steinrichtungswerks sowie der Biotopkartierung des alten Landschaftsplans. Diese wurden 

durch Geländebegehungen insbesondere in den sensiblen Bereichen (u.a. naturschutzfach-

lich hochwertige Flächen, Flächen mit Nutzungskonflikten) ergänzt. 

Bei der Auswertung der Artdaten wurde auf die Angaben der Datenportale Artenanalyse der 

KoNat und des Artdatenportals des LfU zurückgegriffen. Zufallsfunde während der Gelände-

begehungen wurden in der Planung berücksichtigt. Jedoch erfolgten keine eigenen, systema-

tischen floristischen oder faunistischen Kartierungen.  
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2 Beschreibung des Planungsgebietes 

2.1 Geltungsbereich  

 

Abb. 2: Abgrenzung des Geltungsbereichs (Verbandsgemeinde Weilerbach)2 

Das Plangebiet umfasst die gesamte Verbandsgemeinde (VG) Weilerbach. Im Norden gren-

zen die Verbandsgemeinden Altenglan, Lauterecken-Wolfstein und Otterbach-Otterberg an, 

im Süden liegt die VG Ramstein-Miesenbach, im Westen die VG Oberes Glantal. Südöstlich 

grenzt das Gebiet an die Stadt Kaiserslautern. 

Die VG Weilerbach hat eine Gesamtgröße von ca. 7.200 ha. Der südliche Bereich (ca. 1.200 

ha) des Verbandsgemeindegebietes ist Militärbereich (Weilerbach Storage Area). Diese Flä-

che ist von der Bearbeitung im Rahmen des Landschaftsplanes größtenteils ausgeklammert 

und wird nur in einzelnen Themenbereichen berücksichtigt. 

Die Verbandsgemeinde Weilerbach liegt im Landkreis Kaiserslautern und setzt sich aus den 

folgenden Ortsgemeinden zusammen: 

Á Weilerbach 

Á Rodenbach 

Á Mackenbach 

Á Schwedelbach (mit Pörrbach) 

Á Erzenhausen 

Á Eulenbis 

Á Kollweiler 

Á Reichenbach-Steegen  

 (mit Albersbach und Fockenberg- 

 Limbach) 

 

                                                           
2 Quelle: LANIS RLP 
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2.2 Rechtliche und planerische Vorgaben 

2.2.1 Rechtliche Vorgaben 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Ergänzung mit dem Landesnaturschutzgesetz 

Rheinland-Pfalz (LNatSchG) benennt Inhalte und Aufgaben der Landschaftspläne (vgl. 

Kap.1.3). 

Neben diesen sind weitere Vorgaben nach Landes-, Bundes- und europäischem Recht zu 

beachten, u. a. Fachgesetze wie: 

Á RAUMORDNUNGSGESETZ / LANDESPLANUNGSGESETZ RHEINLAND-PFALZ 

Á FLORA-FAUNA-HABITAT-RICHTLINIE (FFH-RL) 

Á EG-VOGELSCHUTZRICHTLINIE 

Á BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG 

Á BUNDESWALDGESETZ / LANDESWALDWALDGESETZ RHEINLAND-PFALZ 

Á BUNDESBODENSCHUTZGESETZ / LANDESBODENSCHUTZGESETZ RHEINLAND-PFALZ 

Á WASSERHAUSHALTSGESETZ / LANDESWASSERGESETZ RHEINLAND-PFALZ 

Á BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ / LANDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ RHEINLAND-

PFALZ 

 

2.2.2 Vorgaben aus der Raumordnung  

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind im Landesentwicklungsprogramm Rhein-

land-Pfalz und im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz ausführlich beschrieben, so dass 

nachfolgend nur eine kurze Ausführung mit Hinweisen auf die wichtigsten Zielvorstellungen 

und Rahmensetzungen der Landschaftsplanung gegeben wird. Sie sollen dazu beitragen, das 

Plangebiet und die zu erarbeitenden Zielvorstellungen in den überörtlichen Zusammenhang 

einzuordnen. 
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2.2.2.1 Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV)   

 

Abb. 3: Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz ï Ausschnitt VG Weilerbach3 

Das derzeit gültige Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) stammt aus dem Jahr 2008. Im 

Jahr 2012 erfolgte die 1. Teilfortschreibung des LEP IV mit  nderungen im Bereich ĂErneuer-

bare Energienñ: Diese setzte die Rahmenbedingungen für die Windenergienutzung in Rhein-

land-Pfalz neu. 

Mit der bereits 3. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV 2017 wurde bei 

den Rahmenbedingungen im Bereich der ĂErneuerbaren Energienñ eine Nachsteuerung vor-

genommen. 

Das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz kennzeichnet für die Verbandsgemeinde 

Weilerbach folgende Ziele: 

Á Bereiche für den Freiraumschutz (breite grüne senkrechte Schraffur) 

Á Landesweit bedeutsame Bereiche für  

.. den Grundwasserschutz (blaue waagrechte Schraffur) 

.. die Landwirtschaft (gelbe flächige Signatur) 

.. die Forstwirtschaft (grüne flächige Signatur) 

.. den Biotopverbund (grüne senkrechte Schraffur) 

.. die Windenergie (violette diagonale Schraffur) 

 

                                                           
3 Quelle: MWKELRLP 2014 
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2.2.2.2 Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz (ROP IV) 

 

 
Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 
Vorranggebiet Grundwasserschutz 

 
Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz 

 
Vorranggebiet Landwirtschaft 

 
Vorranggebiet Forstwirtschaft: 

 
Vorranggebiet Windenergienutzung 

 
Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus 

 
Regionaler Grünzug 

 

Abb. 4: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV, 3. Teilfortschreibung (Entwurf) ï Ausschnitt VG Weilerbach4  

Die infolge der 3. Teilfortschreibung des LEP IV erforderliche Anpassung des Regionalplans 

ĂWestpfalz IVñ erfolgt gegenwärtig in Form der 3. Teilfortschreibung des regionalen Raumord-

nungsplan Westpfalz IV und befand sich vom 16. Juli bis einschließlich 27. August 2018 im 

Anhörungsverfahren. Wesentliche Änderungen betrafen das Kapitel II.3.2 Erneuerbare Ener-

gien. Wann ein Planentwurf dem zuständigen Ministerium zur Genehmigung vorgelegt werden 

kann, steht gegenwärtig jedoch nicht fest. 

Im Entwurf zum Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz sind für die Verbandsgemeinde 

Weilerbach folgende Ziele (Vorranggebiete) und Grundsätze (Vorbehaltsgebiete)5  darge-

stellt: 

                                                           
4 Quelle: ROP IV 2018 
5 Die Ziele (Vorrang- und Ausschlussgebiete) sind rechtsverbindliche Vorgaben und bei raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen zu beachten. Sie können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. Dage-

gen entsprechen die Grundsätze (Vorbehaltsgebiete) allgemeinen Vorgaben, die im Rahmen weiterer Ermes-

sens- und Abwägungsentscheidungen berücksichtigt werden sollen. 
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Vorrang-/ Vorbehaltsgebiete in der Verbandsgemeinde nach ROP Westpfalz 

Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund:  

Die Vorranggebiete für den Biotopverbund ergänzen u.a. Kernflächen/Kernzonen für den Bio-

topverbund des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz.  

Sie befinden sich östlich von Mackenbach, südlich/südöstlich von Rodenbach, westlich von 

Weilerbach sowie großräumig um die Gemeinden Schwedelbach, Eulenbis, Erzenhausen und 

Kollweiler. 

Vorranggebiet Grundwasserschutz 

Im südlichen Bereich in den Gemeinden Rodenbach und Weilerbach sind Vorranggebiete für 

den Grundwasserschutz dargestellt. Es handelt sich überwiegend um Waldflächen.  

Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz 

Die Vorranggebiete Grundwasserschutz sind durch großflächige Vorbehaltsgebiete für den 

Grundwasserschutz umgeben. Die Flächen liegen in den Gemeinden Rodenbach, Weilerbach 

und Mackenbach. 

Vorranggebiet Landwirtschaft:  

Vorranggebiete für die Landwirtschaft sind im gesamten Verbandsgemeindegebiet nördlich 

von Weilerbach zu finden.  

Vorranggebiet Forstwirtschaft:  

Die als Vorranggebiete für die Forstwirtschaft vorgesehenen Flächen befinden sich sowohl 

nordwestlich als auch östlich der Gemeinde Mackenbach. 

Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus 

Vorbehaltsgebiete Erholung und Tourismus finden sich nur in sehr kleinen Bereichen östlich 

von Kollweiler sowie südöstlich von Rodenbach im Randbereich der Verbandsgemeinde. 

Vorranggebiet Windenergienutzung 

Vorranggebiete für die Windenergienutzung liegen nur im nördlichen Randbereich der Ver-

bandsgemeinde in der Gemeinde Reichenbach-Steegen. Östlich von Weilerbach, südlich von 

Eulenbis sowie südlich/südwestlich von Rodenbach finden sich Ausschlussgebiete für die 

Windenergienutzung. Hierbei handelt es sich um das FFH-Gebiet und die Naturschutzgebiete. 

Regionaler Grünzug 

Die Freiräume der Ortsgemeinden Weilerbach, Rodenbach, Mackenbach, Schwedelbach, Er-

zenhausen und Eulenbis sind als Regionaler Grünzug ausgewiesen. Die Vorranggebiete für 

Regionale Grünzüge dienen dem Freiraumschutz. Innerhalb der regionalen Grünzüge darf 

nicht gesiedelt werden. Die Weiterentwicklung der rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeüb-

ten land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen wird nicht berührt.  

 

Darüber hinaus trifft der Raumordnungsplan folgende Zuordnungen: 

Über den Rahmen der Eigenentwicklung hinaus können den Gemeinden besondere Funktio-

nen zugewiesen werden, sofern diese sich in ihrer Bedeutung für die regionale Siedlungsstruk-

tur deutlich von der Eigenentwicklung abheben. Zugewiesen werden können die Funktionen 

Gewerbe (G), Wohnen (W), Freizeit/Erholung (F/E), Land- und Forstwirtschaft (L).  
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Im Rahmen der Fortschreibung des ROP Westpfalz werden jedoch nur noch die Funktionen 

"G" und "W" als Ziel festgelegt.  

Die Ortsgemeinde Weilerbach stellt ein Grundzentrum dar. Weiterhin sind die Gemeinden Wei-

lerbach und Rodenbach als Gemeinden mit den besonderen Funktionen ĂWohnenñ und ĂGe-

werbeñ ausgewiesen.  

2.3 Sonstige zu berücksichtigende Fachplanungen 

2.3.1 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz  

Die landesweite, selektive Biotopkartierung erfolgte im Zeitraum 2006 ï 2010. Sie beinhaltet 

neben den Biotoptypen, die die geschützten Biotoptypen des BNatSchG und FFH-Lebens-

raumtypen mit beinhalten, schutzwürdige Biotopkomplexe, wie in der nachfolgenden Abbil-

dung dargestellt. 

ĂDie Kenntnis der schutzw¿rdigen Biotopkomplexe ist die wichtigste landesweite Grundlage 

der Naturschutzverwaltung und dient u. a. der Bewertung des Naturhaushaltes, der Ableitung 

der Naturschutzziele durch die Landschaftsplanung, der Entwicklung des Biotopverbundes, 

der Erfassung der Lebensraumtypen für Natura 2000, der justitiablen Abgrenzung von Schutz-

gebieten oder der Folgenabschªtzung von Eingriffen.ñ (Kartieranleitung Biotopkataster Rhein-

land-Pfalz 2013) 

Schutzwürdige Biotope gemäß der landesweiten Biotopkartierung finden sich im gesamten 

Verbandsgemeindegebiet Weilerbach, vor allem aber um die Gemeinden Eulenbis, Erzenhau-

sen und Kollweiler (siehe nachfolgende Abbildung). 

 

Abb. 5: Flächen der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz (BK) innerhalb der VG Weilerbach6 

                                                           
6 Quelle: LANIS RLP 
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In der Verbandsgemeinde Weilerbach liegen 95 biotopkartierte Flächen. 

 

2.3.2 Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS)  

Die Planung Vernetzter Biotopsystem (VBS) des Landes Rheinland-Pfalz liefert - ausgehend 

von den naturräumlichen Gegebenheiten - Zielvorstellungen zum Erhalt naturnaher Lebens-

räume, zur Entwicklung naturnaher Lebensräume und zur biotoptypenverträglichen Nutzung. 

Die VBS bietet umfassende Fachinformationen, deren Berücksichtigung und Umsetzung zur 

Verwirklichung der Ziele des Arten- und Biotopschutzes beitragen. Sie stellt damit auch eine 

wesentliche Grundlage zur Umsetzung des Biotopverbundes dar. 

Die VBS für den Kreis Kaiserslautern wurde im Jahr 2018 aktualisiert.  

 

 

 

 

Abb. 6: Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) für den Kreis Kaiserslautern ï Ausschnitt VG Weilerbach7 

                                                           
7 Quelle: LfU & FÖA 2018 

http://www.naturschutz.rlp.de/Dokumente/download/2008/2008/KartenLEP/BiotopverbundWildtierkorridore.pdf
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Östlich von Mackenbach sowie zwischen Reichenbach-Steegen und Schwedelbach, aber vor 

allem im Süden der Verbandsgemeinde finden sich größere, zusammenhängende Wälder und 

Forsten, für die eine biotoptypenverträgliche Nutzung angestrebt wird. 

Der GroÇteil des Verbandsgemeindegebietes befindet sich in der Planungseinheit ĂUntere 

Lauterhºhenñ; es handelt sich um eine durch Offenland geprªgte Landschaft mit groÇflªchigen 

Magerbiotopkomplexen. Es finden sich viele Streuobstbestände sowie Biotopmosaike aus Ma-

geren Wiesen und Weiden mit Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, Halbtrockenrasen und 

Felsbiotopen, die als Lebensraum für spezialisierte Lebensgemeinschaften dienen. Lineare 

Vernetzungsstrukturen bestehen entlang der Fließgewässer. 

Großflächig werden Erhalt und Entwicklung dieser Biotoptypen vorgesehen. 

Hierbei ist der Erhalt der schutzwürdigen Biotope Voraussetzung für alle weitergehenden Ent-

wicklungsmaßnahmen. Die Flächen dieser Zielkategorie entsprechen bereits weitestgehend 

den Zielen des Arten- und Biotopschutzes.   

Die Festlegung von Entwicklungsflächen orientiert sich am Bestand sicherungsbedürftiger Bi-

otoptypen und am Vorkommen naturraumbedeutsamer Arten. 

Die Ziele und Prioritäten für verschiedene Arten und Lebensräume werden nachfolgend im 

Kap. 4 berücksichtigt.  

 

2.3.3 Wanderkorridore, Wildkatzenwegeplan 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) stellt für den Vorhabensbereich einen Wander-

korridor von europaweiter bzw. nationaler Bedeutung für Arten des Waldes und Halbof-

fenlandes dar. 

Erwartungsgemäß ist die Darstellung aufgrund des Planungsmaßstabes auf Bundeslande-

bene sehr grob.  

Konkretere Informationen zur Wildkatze (Felis sylvestris) liefert der Wildkatzenwegeplan des 

BUND.8 Laut diesem ist ein Vorkommen der Wildkatze fast für das gesamte Verbandsgemein-

degebiet gegeben. 

Um eine flächendeckende Vernetzung von Waldlebensräumen zu ermöglichen, sind Waldver-

bindungen (Haupt- und Nebenachsen) zwischen aktuellen Vorkommen und potentiellen Le-

bensräumen notwendig. Eine solche Verbindung (Nebenachse) verläuft durch das Verbands-

gemeindegebiet (siehe nachfolgende Abbildung). 

                                                           
8 Wildkatzenwegeplan unter http://wildkatzenwegeplan.geops.de/#?ba-

selayer=wika&zoom=12&x=847466.43&y=6360704.11, abgerufen 10/2017  
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Abb. 7: Nebenachse (hellgrün gekennzeich-

net) des Wildkatzenwegeplans9 

 

2.3.4 Waldfunktionskartierung 

Die Waldfunktionskartierung des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Grundlagenerhebung, die 

der Sicherung und nachhaltigen Entwicklung der Waldflächen mit besonderer Schutz- und Er-

holungsbedeutung dient. Für die in der VG Weilerbach vorkommenden Schutzkategorien be-

steht keine Rechtsbindung. Es handelt sich hier um:  

Á Erosionsschutzwald 

Á Lokaler Klimaschutzwald 

Á Immissionsschutzwald 

Á Sichtschutzwald 

Á Lärmschutzwald 

Á Trassenschutzwald 

Á Erholungswald 

Á Erntezulassungsregister  

Á Sonstige Versuchsflächen 

Erosionsschutzwald 

Erosionsschutzwald schützt seinen Standort sowie benachbarte Flächen vor den Auswirkun-

gen von Wasser- und Winderosionen, Bodenrutschungen, Auskolkungen, Erdabbrüchen, Bo-

denkriechen und Steinschlägen.  

Als Erosionsschutzwald werden in der Waldfunktionenkarte Rheinland-Pfalz Waldflächen mit 

einer Hangneigung ab 36 % dargestellt.  

Lokaler Klimaschutzwald 

Lokaler Klimaschutzwald schützt besiedelte Bereiche, Kur-, Heil- und Freizeiteinrichtungen so-

wie Erholungsbereiche und landwirtschaftliche Sonderkulturen vor Kaltluftschäden, nachteili-

gen Windeinwirkungen und schafft Ausgleich von Temperatur- und Feuchtigkeitsextremen. 

Im Umkreis von 500 m um Schutzobjekte werden Waldflächen als lokaler Klimaschutzwald 

ausgewiesen. Schutzobjekte sind Bereiche, die von Menschen regelmäßig besiedelt (wohnen, 

                                                           
9 Quelle: Wildkatzenwegeplan BUND 
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arbeiten) oder zur Erholung genutzt werden, sowie landwirtschaftliche Sonderkulturen mit be-

sonderer Empfindlichkeit (Weinbau, Tabak-, Gemüseanbau). 

Lokaler Immissionsschutzwald 

Wald, der dem Immissionsschutz dient, soll Wohn-, Arbeits- und Erholungsbereiche, land- und 

forstwirtschaftliche Nutzflächen sowie wertvolle Biotope vor den nachteiligen Wirkungen durch 

Gase, Stäube, Aerosole und Strahlen schützen oder diese vermindern. Alle Waldflächen in-

nerhalb definierter Wirkungsradien um bekannte Emittenten werden in der Waldfunktionenkar-

tierung als lokaler Immissionsschutzwald ausgewiesen. 

Lokaler Sichtschutzwald 

Sichtschutzwald soll Objekte, die das Landschaftsbild nachhaltig und empfindlich stören, ver-

decken und vor unerwünschtem Einblick schützen.  

In Abhängigkeit von Ausprägung und Lage des Sichtschutzobjektes werden die Waldflächen 

innerhalb eines Radius von 50 m, 100 m oder 200 m um ein Sichtschutzobjekt als Sichtschutz-

wald ausgewiesen. 

Lärmschutzwald 

Wald, der dem Lärmschutz dient, soll negativ empfundene Geräusche von Wohn-, Arbeits- 

und Erholungsbereichen durch Absenkung des Schalldruckpegels dämpfen oder fernhalten. 

Lärmschutzwälder werden in der Waldfunktionenkarte Rheinland-Pfalz mit einer Tiefe von je-

weils 100m angrenzend um Lärmquellen und um betroffene Schutzobjekte ausgewiesen. Be-

troffene Schutzobjekte sind Wohn-, Arbeits- und Erholungsbereiche, die im Wirkungsbereich 

einer Lärmquelle liegen. 

Trassenschutzwald 

Durch die Abwehr und Minderung von Gefährdungen - auch von Gefährdungen, die vom Wald 

selbst ausgehen - dient der Verkehrstrassenschutzwald dem Schutz von Straßen und Bahnli-

nien. Ausgewiesen werden Waldflächen, die beidseitig stark befahrener Verkehrstrassen in 

einem Streifen von 50m Tiefe liegen. Bei Hangneigungen von über 36 % werden zur Abwehr 

von Gefährdungen, die sich aus der Steilheit des Geländes ergeben können wie z.B. Stein-

schlag, Waldflächen bis zu einer Tiefe von 150 m ausgewiesen. 

Erholungswald 

Waldflächen, die aufgrund der auffallenden Inanspruchnahme durch Erholungssuchende eine 

besondere Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung aufweisen, werden mit der Funktion 

Erholungswald belegt. 

Zudem werden Waldwege nach ihrer Frequentierung und ihren Erholungsschwerpunkten be-

wertet. 

Erntezulassungsregister  

Hierbei handelt es sich um zugelassene Erntebestände für ausgewähltes Vermehrungsgut. 

Sonstige Versuchsflächen 

Hierunter fallen forstliche Versuchsflächen. Falls es sich um Naturwaldreservate handelt, sind 

diese gemäß LWaldG geschützt. Dies ist in der VG Weilerbach nicht der Fall. 
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2.3.5 Ländliche Entwicklung und Dorferneuerung 

Der Dorferneuerung kommt in Rheinland-Pfalz eine große landespolitische Bedeutung zu. Sie 

ist kommunale Selbstverwaltungsaufgabe und ein wesentlicher Bestandteil ländlicher Struk-

turpolitik mit dem Ziel einer umfassenden Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

Durch die Dorferneuerung soll eine nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Dor-

fes unterstützt und das Dorf als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum erhal-

ten und weiterentwickelt werden. Die Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologi-

scher, sozialer und kultureller Hinsicht zu erhalten und zu stärken ist ein Hauptanliegen der 

Dorferneuerung. 

Als Schwerpunktgemeinden sind im Plangebiet folgende Gemeinden ausgewiesen: 

Á Reichenbach-Steegen (seit März 2014) 

Á Schwedelbach (seit März 2017)  

 

2.4 Schutzgebiete 

2.4.1 Gebiete und geschützte Arten nach Naturschutzrecht 

2.4.1.1 Natura 2000 Gebiete: Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und EU- Vogel-

schutzgebiete (VSG) gemäß § 32 BNatSchG 

 

 

Abb. 8: FFH-Gebiete und -Lebensraumtypen innerhalb der Verbandsgemeinde Weilerbach10 

                                                           
10 Quelle: LANIS RLP 
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Innerhalb des Plangebiets liegt südwestlich von Rodenbach ein Teilbereich des FFH-Gebiets 

ĂWestricher Moorniederungñ (FFH-6511-301); ein weiterer Teilbereich dieses FFH-Gebiets 

findet sich an der südlichen Verbandgemeindegrenze. 

Tab 1: FFH-Gebiet innerhalb der VG Weilerbach 

FFH-Gebiets 6511-301 ăWestricher Moorniederungò  Größe: 2.152 ha 

Erhaltung oder Wiederherstellung  

- möglichst unbeeinträchtigter Gewässer und Uferzonen mit Schlammflächen, Röhrichten und 

Seggenbeständen sowie nicht intensiv genutzten, moorigen Lebensräumen und Mooren sowie 

von Laubwäldern, 

- von nicht intensiv genutzten Borstgrasrasen, Pfeifengras- und Mähwiesen, auch als Lebens-

raum für Schmetterlinge (insbes. Maculinea ssp.). 

Lebensraumtypen (Anhang I)11 

3130 ï Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder 
 der Isoeto-Nanojunctea 
3150 - Natuerliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 
3160 ï Dystrophe Seen und Teiche 
3260 - Fliessgewaesser der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und  des Callitricho-Batrachion 
4030 ï Trockene europäische Heiden 
*6230 - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf 
 Silikatböden 
6410 - Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 
 caeruleae)  
6430 - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
6510 - Magere Flachland-Maehwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7140 - Uebergangs- und Schwingrasenmoore  
7150 - Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
9110 - Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  
*91D0 - Moorwälder 
 
*= Prioritäre Lebensraumtypen  

Arten (Anhang II) 

Amphibien 
Kammmolch (Triturus cristatus) 
Fische und Rundmäuler 
Bitterling (Rhodeus amarus)  
Libellen 
Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 
Schmetterlinge 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius)  

 

Südwestlich von Rodenbach werden weiterhin die FFH-Lebensraumtypen ĂMagere Flach-

land-Mªhwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)ñ (BT-6511-0008-2011, 

BT-6511-0007-2011, BT-6511-1009-2011 und BT-6511-0010-2011) ausgewiesen. 

                                                           
11 Steckbrief zum FFH-Gebiet unter http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/in-

dex.php?a=s&b=g&c=ffh&pk=FFH6511-301, abgerufen 10/2017 
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Tab 2: FFH-Lebensraumtypen innerhalb der VG Weilerbach 

FFH-Lebensraumtyp 6511-0007-2011 ăFeuchtwiesen 1 am Bruchbach SW Ro-

denbachò 

Größe: 2,19 ha 

- Lebensraumtyp: 6510 - Magere Flachland-Maehwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

- Biotoptyp: zEC1 - Nass- und Feuchtwiese (durch verlandete Entwässerungsgräben kleinräumi-
ges Mosaik aus nassen, wechselfeuchten und frischen Bereichen; nährstoffarm im Übergang zu 
Pfeifengraswiesen; randlich fließender Übergang zu benachbarten Magerwiesen) 

- Vegetationstyp: AELl  - Arrhenatheretum elatioris lychnetosum (Übergänge zu Molinion und 
Calthion) 

FFH-Lebensraumtyp 6511-0008-2011 ăMagerwiesen am Bruchbach SW Ro-

denbachò 

Größe: 2,34 ha 

- Lebensraumtyp: 6510 - Magere Flachland-Maehwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

- Biotoptyp: xED1 - Magerwiese (fließender Übergang zu benachbarten Feuchtwiesen, kleinflä-
chige Borstgrasrasen-Fragmente; sehr magere und fettere Stellen in kleinräumigem Wechsel) 

- Vegetationstyp: AELt-FL - Arrhenatheretum elatioris typicum, Flachlandausb., Var. von Luzula 
campestris  

FFH-Lebensraumtyp 6511-1009-2011 ăGlatthaferwiese am Bruchbach SW Ro-

denbachò 

Größe: 0,47 ha 

- Lebensraumtyp: 6510 - Magere Flachland-Maehwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

- Biotoptyp: xED1 ï Magerwiese (fließender Übergang zu Feuchtwiese) 
- Vegetationstyp: AELl  - Arrhenatheretum elatioris lychnetosum (Übergänge zu Molinion und 

Calthion) 

FFH-Lebensraumtyp 6511-0010-2011 ăFeuchtwiesen 2 am Bruchbach SW Ro-

denbachò 

Größe: 0,52 ha  

- Lebensraumtyp: 6510 - Magere Flachland-Maehwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  

- Biotoptyp: zEC1 - Nass- und Feuchtwiese (nördlich fließender Übergang in frische Glatthafer-
wiese) 

- Vegetationstyp: AELl  - Arrhenatheretum elatioris lychnetosum, (in Bachnähe Übergang zu 
Calthion) 

 

Es liegen keine Vogelschutzgebiete im Plangebiet. 
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2.4.1.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG 

 

 

Abb. 9: Naturschutzgebiete (NSG) innerhalb der Verbandsgemeinde Weilerbach12 

Es liegen vier Naturschutzgebiete (NSG) im Plangebiet. 

Das NSG ĂRodenbacher Bruchñ (NSG-7335-054) stellt das größte Naturschutzgebiet inner-

halb der VG südwestlich von Rodenbach dar; es umfasst Teile der Gemarkung Weilerbach 

und Rodenbach.  

Tab 3: Naturschutzgebiet (NSG) ĂRodenbacher Bruchñ 

NSG ăRodenbacher Bruchò                  

           Größe: 186,26 ha  RV vom 04.08.1983 

Schutzzweck ist die Erhaltung von Wäldern, Gebüschen, Röhrichten, Großseggensümpfen, Flach- 

und Zwischenmooren, Grünlandgesellschaften, Borstgrasgesellschaften, Hochmoorbeständen, 

Schwimm- und Tauchpflanzengesellschaften, Silbergras-Gesellschaften und Limnokrenen 

(Quelltümpel) als Standort seltener Pflanzenarten, sowie als Lebensraum der an diese Biotope 

gebundenen seltenen Tierarten und aus wissenschaftlichen Gründen. 

 

Für das NSG ĂKrausenbruchñ (NSG-7335-099), welches sich zwischen Rodenbach und Wei-

lerbach befindet und Teile der Gemarkungen Eulenbis, Rodenbach und Weilerbach umfasst, 

wird folgendes angegeben:  

  

                                                           
12 Quelle: LANIS RLP 
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Tab 4: Naturschutzgebiet (NSG) ĂKrausenbruchñ 

NSG ăKrausenbruchò                              

 Größe: 27,01 ha  RV vom 06.01.1988 

Schutzzweck ist die Erhaltung der Talaue der Mooslauter mit den Schilf-, Ried- und Wiesenflächen, 

Flachwasserzonen sowie den angrenzenden Grünlandflächen als Standorte seltener Pflanzenarten 

und Pflanzengesellschaften, als Lebensraum seltener Tierarten und aus wissenschaftlichen Gründen. 

 

Das kleinste NSG ĂMagerwiesen am Eulenkopfñ (NSG-7335-058) südlich von Eulenbis (Ge-

markung Erzenhausen) erfüllt folgenden Schutzzweck:  

Tab 5: Naturschutzgebiet (NSG) ĂMagerwiesen am Eulenkopfñ 

NSG ăMagerwiesen am Eulenkopfò                              

 Größe: 14,21 ha  RV vom 18.10.1983 

Schutzzweck ist die Erhaltung dieses Gebietes mit seinen Magerwiesen und seinen anstehenden, 

mit feinem Grus bedeckten Felsenflächen als Lebensraum in ihrem Bestand bedrohter Tierarten, 

insbesondere seltener Insektenarten und als Standort seltener Pflanzenarten und 

Pflanzengesellschaften. Zusätzlich soll dieses Gebiet aus wissenschaftlichen Gründen erhalten 

werden. 

 

Im südlichen Bereich wird ein sehr kleines Stück der Verbandsgemeinde Weilerbach (ca. 16 

ha) vom NSG Ă¥stliche Pfªlzer Moorniederungñ (NSG-7335-202; vernässte Böden mit 

Moorbildung in frostgefährdeter Muldenlage) tangiert, welches sich vom Einsiedlerhof in west-

liche Richtung vorbei an Ramstein und Landstuhl bis nach Hauptstuhl erstreckt und eine Ge-

samtfläche von ca. 1.400 ha einnimmt.  

Tab 6: Naturschutzgebiet (NSG) ĂÖstliche Pfälzer Moorniederungñ 

NSG ă¥stliche Pfªlzer Moorniederungò                              

         Größe: 1.386,81 ha  RV vom 16.12.1999 

Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung der östlichen Pfälzer Moorniederung mit Mooren, 

extensivem Grünland, naturnahen Wäldern und Gewässern als großen  zusammenhängenden 

Feuchtlebensraum für dort typische, seltene und gefährdete wildwachsende Pflanzen und 

wildlebende Tierarten im Zusammenhang mit und in Ergänzung zu ihrem Westteil. Der Schutz erfolgt 

außerdem wegen ihrer besonderen Eigenart, Seltenheit und zum Teil hervorragenden Schönheit. 

 

2.4.1.3 Nationalpark, Nationale Naturmonumente gemäß § 24 BNatSchG 

Es liegen keine Nationalparke oder Nationale Naturmonumente im Plangebiet. 

 

2.4.1.4 Biosphärenreservat gemäß § 25 BNatSchG 

Es liegt kein Biosphärenreservat im Plangebiet. 
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2.4.1.5 Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 BNatSchG 

 

 

Abb. 10 Landschaftsschutzgebiete (LSG) innerhalb der Verbandsgemeinde Weilerbach13 

Es liegt ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) im Plangebiet. Es handelt sich hierbei um das 

LSG ĂEulenkopf und Umgebungñ (07-LSG-7335-010), welches sich bis in die angrenzende 

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg erstreckt. 

Tab 7:Landschaftsschutzgebiet (LSG) innerhalb der VG Weilerbach 

LSG ăEulenkopf und Umgebungò                              

Größe: 3.550 ha  RV vom 30.08.1977 

Schutzzweck ist laut Verordnung wegen der zahlreichen Nutzungsansprüche an diesen Raum 

a) die Erhaltung eines charakteristischen, durch seine Vielfalt ausgezeichneten Teiles des Nordpfäl-

zer Berglandes 

b) die Verhinderung, Milderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen der natürlichen Land-

schaftsfaktoren Relief, Boden, Wasser, Klima, Pflanzen- und Tierwelt und des Landschaftshaushaltes 

c) die Sicherung der Landschaft für die allgemeine naturbezogene Erholung, insbesondere mit Rück-

sicht auf die benachbarten städtischen Siedlungsräume 

 

2.4.1.6 Naturpark gemäß § 27 BNatSchG 

Es liegt kein Naturpark im Plangebiet. 

 

2.4.1.7 Naturdenkmale gemäß § 28 BNatSchG 

Naturdenkmäler sind nach § 28 BNatSchG Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende 

Flächen bis 5 ha, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 

                                                           
13 Quelle: LANIS RLP 
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landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich 

ist. 

Im Plangebiet befinden sich neun Naturdenkmäler (ND)  

Tab 8: Naturdenkmäler (ND) innerhalb der VG Weilerbach 

Nr. Name ND-Nummer Gemarkung 

1 Erzgrube (Bergwerkstollen) ND-7335-192 Erzenhausen 

2 Rotbuche im Finstertal (Fagus sylvatica) ND-7335-288 Eulenbis 

3 Dorflinde (Tilia cordata) ND-7335-283 Rodenbach 

4 Hungerpfuhl (Moorfläche) ND-7335-250 Rodenbach 

5 Lindenallee mit alter Eiche am Rodenbacher Forst-
haus (Tilia cordata und 1 Quercus robur) 

ND-7335-287 Rodenbach 

6 Kesselbrunnen (10 artesische Quellen) ND-7335-249 Rodenbach 

7 Sandgrube am Heidenberg ND-7335-274 Schwedelbach 

8 Pottaschenweiher (Stauweiher) ND-7335-253 Schwedelbach 

9 Geißenrechwäldchen (Niederwald) ND 
Reichenbach-Stee-
gen 

 

2.4.1.8 Geschützte Landschaftsbestandsteile gemäß § 29 BNatSchG 

Geschützte Landschaftsbestandteile sind gemäß § 29 BNatSchG Teile der Natur, deren be-

sonderer Schutz zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushalts, zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätte bestimm-

ter wildlebender Tier- und Pflanzenarten erforderlich ist. 

Im Plangebiet befindet sich ein geschützter Landschaftsbestandteil (LB). 

Tab 9: Geschützte Landschaftsbestandteile (LB) innerhalb der VG Weilerbach 

Nr. Name GLB-Nummer Gemarkung 

1 Sandgrube in der Langhecke LB-7335-018 Weilerbach 
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2.4.1.9 Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

Geschützte Biotope sind nach § 30 BNatSchG bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die 

eine besondere Bedeutung als Biotope haben. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen können, sind verboten. 

 

 

Abb. 11: Biotope gemäß § 30 BNatSchG innerhalb der Verbandsgemeinde Weilerbach14 

Die Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope erfolgte im Rahmen der Biotopkartierung 

Rheinland-Pfalz (vgl. Kap.2.3.1).  

Im LANIS sind in der Verbandsgemeinde Weilerbach 185 nach § 30 BNatSchG geschützte 

Biotope erfasst.  

  

                                                           
14 Quelle: LANIS RLP 
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Tab 10: Gemäß § 30 BNatSchG geschützte Biotope innerhalb der VG Weilerbach 

Pauschal nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope Kurzname Vorkommen im Unter-
suchungsgebiet 

Eichenwald yAB0 1 

Erlen-Sumpfwald yAC6 1 

Kiefernmischwald mit einheimischen Laubbaumarten yAK1 1 

Bruchgebüsch yBB5 3 

Rasen-Großseggenried yCD1 11 

Bulten-Großseggenried yCD2 2 

Schilfröhricht yCF2a 15 

Sukkulentenreicher Silikattrockenrasen yDC1 2 

Straussgrasrasen yDC3 1 

Nass- und Feuchtwiese yEC1 30 

Brachgefallenes Nass- und Feuchtgrünland yEE3 30 

Fischteich yFF2 3 

Abgrabungsgewässer (Lockergestein) yFG1 1 

Abgrabungsgewaesser (Festgestein) yFG2 1 

Sicker-, Sumpfquelle yFK2 9 

Quellbach yFM4 34 

Tieflandbach yFM5 6 

Mittelgebirgsbach yFM6 17 

Hainbuchen-Eichenmischwald zAB9 2 

Bachbegleitender Erlenwald zAC5 4 

Eschenwald auf Auenstandort zAM3 1 

Calluna-Heide zDA1 2 

Degenerierte Calluna-Heide zDA2 1 

Trespen-Halbtrockenrasen zDD2 1 

Nass- und Feuchtwiese zEC1 2 

Tümpel (periodisch) zFD1 1 

dystropher Teich zFF9 1 

natürlicher Silikatfels zGA2 1 

 

Die Biotopkartierung Rheinland-Pfalz erfolgte vor der Novellierung des Bundesnaturschutzge-

setzes am 01.01.2010 und des Landesnaturschutzgesetzes am 15.10.2015. Demnach sind 

Änderungen, die sich durch die Novellierungen ergaben, in den oben angeführten Daten nicht 

berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere die Mageren Flachland-Mähwiesen, Berg-Mähwie-

sen und Magerweiden im Außenbereich, die im Landesnaturschutzgesetz in § 15 Abs. 1 Nr. 3 

als geschützte Biotope angeführt werden aber in der Biotopkartierung noch nicht als solche 

erfasst sind.  

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wurden deshalb Grünlandflächen, die ein-

deutig die Kriterien des § 15 Abs. 1 Nr. 3 erfüllen, im Landschaftsplan als geschützte Biotope 

dargestellt. Grünlandflächen, bei denen die Schutzwürdigkeit nicht mit letzter Bestimmtheit 

festgestellt werden kann, werden als ĂVerdachtsflªchenñ dargestellt (vgl. Karte 9 Entwick-

lungsziele und Maßnahmen, Karte 10 Schutzgebiete).  
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2.4.1.10 Geschützte Arten nach § 7 BNatSchG, regionale Verantwortungsarten von Rhein-

land-Pfalz 

Das Bundesnaturschutzgesetz beinhaltet in § 44 eine Vielzahl von Verboten, die bei dem Vor-

kommen geschützter Arten nach § 7 BNatSchG zu beachten sind. Dabei sind die nachfol-

genden Punkte für den Landschaftsplan von besonderer Bedeutung 

¶ Verbot der Tötung (ggfs. auch als mittelbare Folge, wenn z.B. ein als Horstbaum 

bekannter Baum gefällt wird) 

¶ Verbot der erheblichen (d.h. den Erhaltungszustand der lokalen Population 

verschlechternden) Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

¶ Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Wuchsstandorten 

 

Im Einzelfall sind dabei verschiedene verfahrensbezogene und fachliche Vorgaben mit zu be-

rücksichtigen. Beispielsweise muss die Frage gestellt werden, ob es sich um die Zerstörung 

von Lebensstätten häufig vorkommender Arten mit guter Ausweichmöglichkeit handelt oder 

um solche, die selten vorkommen und kaum Ausweichmöglichkeiten haben bzw. für welche 

neue Lebensstätten nur schwer neu zu entwickeln sind.  

Verfahrensbezogen sind zudem die dem EU-Rahmenrecht unterliegenden wildlebenden Vo-

gelarten (Europäische Vogelarten im Sinne der EU-Vogelschutzrichtlinie) und die im Anhang 

IV der FFH-Richtlinie der EU aufgelisteten Arten zu berücksichtigen. Sind für diese die Ver-

botstatbestände verletzt, ist darüber in der Regel nicht im Zuge der Abwägung, sondern über 

spezielle Ausnahmen der Naturschutzbehörden zu entscheiden. 

Mit Blick auf den Schutz ausgewählter Arten wurde vom Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz RLP im Jahr 2010 eine Liste mit insgesamt 25 regionalen Verantwor-

tungsarten von Rheinland-Pfalz (MUFVRLP 2010c) herausgegeben. Zwar ergibt sich aus die-

ser Liste kein direkter Schutzstatus für die genannten Arten, jedoch ist die Nennung als Hin-

weis bei der Bewertung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit zu berücksichtigen. 

Die Arten, für die Rheinland-Pfalz eine herausragende Verantwortung trägt, sind durch ihre 

ökologischen Ansprüche ein Abbild der Biodiversität in Rheinland-Pfalz. Sie sind gleichsam 

Leitarten eines gut ausgestatteten Naturraums und eine sensible Messgröße. Die Einstufung 

des Vorkommens erfolgt über das TK25-Raster. Die für das Plangebiet relevanten topografi-

schen Karten bilden vorwiegend die TK 6411 Wolfstein und TK 6511 Landstuhl, aber in den 

Randbereichen auch die TK 6410 Kusel, TK 6510 Glan-Münchweiler, TK 6512 Kaiserslautern 

sowie TK 6412 Otterberg. 
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Abb. 12: Relevante topographische Karten für den Bereich der Verbandsgemeinde Weilerbach15 

 

Tab 11: Verantwortungsarten und ihr Vorkommen in der VG Weilerbach16 

Artengruppe Art Vorkommen 
in TK25 

Schwerpunkt 

Amphibien Gelbbauchunke (Bombina variegata) x  

 Laubfrosch (Hyla arborea) ---  

Reptilien Westliche Smaragdeidechse (Lacerta bili-
neata) 

---  

 Würfelnatter (Natrix tessellata) ---  

Säugetiere Wildkatze (Felis silvestris) x 6512 (Kernraum) 

 Großes Mausohr (Myotis myotis) x 6410, 6412 (Wo-
chenstube) 

Vögel Rotmilan (Milvus milvus) x  

 Uhu (Bubo bubo) x 6410, 6411 

 Mittelspecht (Picoides medius) x  

 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) x  

Libellen Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea) x  

Fangschrecken Gottesanbeterin (Mantis religiosa) x  

Heuschrecken Westliche Steppen-Sattelschrecke (Ephip-
piger ephippiger) 

x  

Schmetterlinge Segelfalter (Iphiclides podalirius) x  

 Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron) x  

Fische/Rundmäuler Lachs (Salmo salar) ---  

 Bachneunauge (Lampetra planeri) ---  

Krebse Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) ---  

Wanzen Rote Mordwanze (Rhynocoris iracundus) x  

Käfer Hirschkäfer (Lucanus cervus) x  

                                                           
15 Quelle: Artdatenportal 
16  Verantwortungsarten RLP unter  https://www.edoweb-rlp.de/resource/edoweb:4116691/data, abgerufen 

10/2017 
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Artengruppe Art Vorkommen 
in TK25 

Schwerpunkt 

Muscheln Flussperlmuschel (Margaritifera margariti-
fera) 

---  

Pflanzen Arnika (Arnica montana) x  

 Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris) ---  

 Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) ---  

 Bopparder Schleifenblume (Iberis linifolia 
ssp. boppardensis) 

---  

 

2.4.2 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen 

Unvermeidbare nachhaltige und erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Land-

schaftsbild sind nach Naturschutzrecht zu kompensieren. Im Plan dargestellt sind die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen der Verbandsgemeinde aus der Bauleitplanung, des Landes-

betriebes für Mobilität (LBM) und des Forstes, die entweder bereits umgesetzt sind oder deren 

Planungen Rechtskraft besitzen. (vgl. Karte 9 Entwicklungsziele und Maßnahmen)  

 

2.4.3 Gebiete nach Wasserrecht 

2.4.3.1 Trinkwasserschutzgebiete nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Wasserschutzgebiete dienen dem Schutz der Grundwasserfassung und deren Einzugsgebiete 

vor Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchtigungen. Die Gebiete teilen sich jeweils in 3 

Schutzzonen auf: 

Zone 1 = Fassungsbereich 

Zone II = Engere Schutzzone 

Zone III = Weitere Schutzzone 

Im Plangebiet liegen ein per Rechtsverordnung ausgewiesenes Trinkwasserschutzgebiet 

sowie zwei Trinkwasserschutzgebiete im Verfahren (vgl. Karte 2 Wasser). 

Tab 12: Trinkwasserschutzgebiete (TWSG) innerhalb der VG Weilerbach 

Verfahrensstand Nummer Name Zone 

Rechtverordnung 400305610 Reichenbach-Steegen, 2 Tiefbrunnen 2 und 3 

Im Verfahren 400305832 Weilerbach, Rodenbach, 4 Tiefbrunnen ZVWV 
ĂWestpfalzñ und 2 Tiefbrunnen ZVWV ĂWeihergruppe 

2 und 3 

Im Verfahren 400305407 Mackenbach, 1 Tiefbrunnen     2 und 3 

 

Trinkwasser wird hauptsächlich im Wasserschutzgebiet Rodenbach im Rodenbacher Bruch 

gefördert. Hauptförderer mit 4 Brunnen, ist hier der Wasserzweckverband Westpfalz. Zwei 

Brunnen beim Wasserhaus Rodenbach gehören der Ortsgemeinde. Je ein weiterer Brunnen 

befindet sich in den Wasserschutzgebieten Reichenbach und Mackenbach. Diese werden 

durch die jeweiligen Ortsgemeinden betrieben. 

Durch die hohe Fördermenge im NSG Rodenbacher Bruch besteht aus Sicht der Landespflege 

langfristig die Gefahr einer Grundwasserabsenkung, was sich auf die hier spezialisierte Flora 

und Fauna stark beeinträchtigend auswirken würde. 

Nahezu die gesamte Fläche des Verbandsgemeindegebietes ist durch den Entwurf des Regi-

onalen Raumordnungsplans Westpfalz (RROP) als Vorbehaltsgebiet für die Wasserwirtschaft 
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ausgewiesen. Dieses dient dem Schutz des Grundwassers und der Sicherung der Wasserver-

sorgung. Innerhalb dieses Gebietes sind laut RROP nur Nutzungen zulässig, von denen keine 

Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität und der Grundwasserneubildung ausgehen. Bei 

künftigen Grundwasserentnahmen ist auf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie auf 

die vorhandene grundwasserabhängige Vegetation ï vor allem auf Feuchtgebiete ï Rücksicht 

zu nehmen. 

 

2.4.3.2 Überschwemmungsgebiet nach WHG 

Im Plangebiet befinden sich keine Überschwemmungsgebiete oder hochwassergefährdete 

Bereiche (HQ Extrem). 

 

2.4.4 Gebiete nach Denkmalschutzrecht 

Denkmäler sind vom Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, 

deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftli-

chen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.  

Wer Baudenkmäler oder geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern oder an einen 

anderen Ort verbringen oder in der Nähe von Denkmälern Anlagen errichten, verändern oder 

beseitigen will, braucht die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde.  

Es liegen 39 Kulturdenkmäler im Plangebiet. (vgl. Anhang). 

Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden 

oder befanden und in der Regel aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stammen. 

Grabungsschutzgebiete nach § 22 Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) 

ĂAbgegrenzte Gebiete kºnnen durch Rechtsverordnung zu Grabungsschutzgebieten erklªrt 

werden, wenn eine begründete Vermutung besteht, dass sie Kulturdenkmäler bergen.ñ 

Im Plangebiet befinden sich 31 Grabungsschutzgebiete (inkl. Römerstraße).  

Innerhalb dieser Schutzgebiete finden sich u.a. acht Hügelgräber. 

Ein Auszug an Grabungsschutzgebieten/Bodendenkmälern findet sich im Anhang. 

Geotope 

Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die 

Entwicklung der Erde und des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschlüsse von Gesteinen, 

Böden, Mineralien und Fossilien sowie einzelne Naturschöpfungen und natürliche Land-

schaftsteile. (Definition gemäß Ad-hoc-AG Geotopschutz 1996) 

Es wurden keine Geotope im Geotopkataster für das Plangebiet erfasst. 

 

2.4.5 Gebiete nach Waldrecht  

Es befinden sich keine Naturwaldreservate im Plangebiet.  
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2.5 Historische Entwicklung der Landschaft 

ĂDie ªltesten Siedlungsspuren weisen bis in die jüngere Steinzeit (5000 ï 2000 v. Chr.) zurück. 

Tonscherbenfunde im Tränkwald gelten als Beweis für die Anwesenheit von Menschen vor 

mehr als 4000 Jahren. 

Der Siedlungsname Weilerbach stammt aus der Karolingerzeit (687 ï 877 n. Chr.); durch neue 

Rodungen der deutschen Könige und Kaiser im 9. bis 12. Jahrhundert entstanden neue Höfe 

wie Schwedelbach, Rodenbach und Pörrbach. Die weitere Entwicklung des Siedlungsraumes 

im 12. und 13. Jh. erfolgte durch klösterliche Hofsiedlungen in der näheren Umgebung (Zis-

terzienser zu Otterberg). 

Im 15. und 16. Jahrhundert litt das Land unter den Bauernkriegen; die großen Kriege des 17. 

Jh. vernichteten die Bevölkerung in allen Ortschaften. Städte und Dörfer gingen in Flammen 

auf, die Pest wütete. Erst ab 1684 ist wieder ein langsamer Aufbau durch Neubesiedlungen 

festzustellen, größere Einwanderungen setzten um die Jahrhundertwende vom 17. zum 18. 

Jh. ein. 

1874 wurde bei Rodenbach ein keltisches Hügelgrab gefunden. Aufgrund der Grabbeigaben 

wurde angenommen, dass es sich bei dem Bestatteten um einen bedeutenden Mann gehan-

delt hat. Das Keltengrab (heute ĂF¿rstengrabñ) wird auf die Zeit um 400 v. Chr. datiert. 

Bei einem Vergleich mit der heutigen Flächennutzung wird vor allem die enorme Vergrößerung 

der Siedlungsflächen deutlich. Die Ausdehnung der Ortschaften hat sich stark vervielfacht. 

Weilerbach z.B. ist heute 15mal so groß wie um 1830, Rodenbach 13mal so groß und selbst 

Albersbach hat seine Fläche in diesem Zeitraum mehr als verachtfacht. Reichenbach und 

Steegen, damals getrennte kleine Ortschaften, sind mittlerweile zusammengewachsen.  

Diese Erweiterung bedeutet in erster Linie einen großflächigen Verlust von siedlungsnahen 

Streuobstwiesen, welche die ehemaligen Ortschaften umgaben. Heute findet man dafür je-

doch zahlreiche kleinere Obstwiesenparzellen in der freien Landschaft. 

Auch landwirtschaftlich genutzte Flächen (vor allem Ackerflächen) sind stark zurückgegan-

gen, kleinparzellige Flächen wurden zusammengelegt, Grenzertragsstandorte aufgegeben. 

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat stark abgenommen. 

Die Waldgebiete haben in den letzten 170 Jahren deutlich zugenommen, vor allem kleinflä-

chige Waldstücke sind hinzugekommen. 

Die Fließgewässer wurden im Rahmen des Reichsarbeitsdienstes größtenteils begradigt, 

Mühlgräben sind teilweise ganz beseitigt. 

Dort wo sich heute die Feuchtbereiche des Rodenbacher Bruches befinden, war um 1600 noch 

ein See (der sog. Hauptwoog) vorhanden, welcher jedoch künstlich aufgestaut war.ñ (LF-Plan 

2006) 
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Abb. 13:  Historische Karte von Weilerbach- Topografische Aufnahme der Pfalz, Originalpositionsblätter 1:25.000 

(1836-1841)17 

  

                                                           
17 Quelle: LVermGeoRP 10/2017 
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2.6 Naturräumliche Gliederung  

Hier sind die Regionen zu naturräumlichen Einheiten zusammengefasst, die vergleichbare 

Entstehungs- und Ausstattungsmerkmale aufweisen. Diese naturräumliche Gliederung beruht 

vorwiegend auf den geologisch-geomorphologischen Verhältnissen und ist durch die geologi-

sche Entstehungsgeschichte der Landschaft vorgegeben. 

 

Nr. der naturräumlichen Einheit Bezeichnung der naturräumlichen Einheit 

Haupteinheit 19 Saar-Nahe-Bergland 

192 Kaiserslauterer Senke  

192.1 Spesbach-Landstuhler Bruch 

192.3 Nördlicher Rand des Pfälzer Gebrüchs 

  

193 Nordpfälzer Bergland 

193.2 Potzberg-Königsberg-Gruppe 

193.17 Untere Lauterhöhen 

193.18 Obere Lauterhöhen 
Abb. 14: Naturräumliche Gliederung in der Verbandsgemeinde Weilerbach18 

Der größte Teil des Untersuchungsgebietes befindet sich in der naturräumlichen Einheit ĂUn-

tere Lauterhºhenñ (193.17) in der Großlandschaft ĂSaar-Nahe Berglandñ (19). 

Im nördlichen Untersuchungsgebiet werden in kleineren Bereichen die Einheiten ĂObere Lau-

terhºhenñ (193.18) und ĂPotzberg-Königs-Gruppeñ (193.2) tangiert. Weiterhin liegt ein klei-

ner Bereich im Westen des Untersuchungsgebietes in der Einheit ĂKuseler Berglandñ 

(193.3). 

Der südöstliche Bereich der Verbandsgemeinde Weilerbach befindet sich in den naturräumli-

chen Einheiten ĂLandstuhler Bruchñ (192.1) und ĂNordrand der Westpfälzer Moorniede-

rungñ (192.3). 

                                                           
18 Quelle: LANIS RLP 
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Die ñUnteren Lauterhºhenñ, welche den Großteil des Plangebietes einnehmen (nördlicher 

und mittlerer Bereich der VG), stellen sich als sanftgewellte Höhenrücken und Kuppen im 

Oberrotliegenden und Unteren Buntsandstein in wechselvoller Anordnung dar. Zahlreiche Tä-

ler mit ihren Nebentälern, die oftmals als Trockentäler ausgebildet sind, durchziehen den 

Raum. Im Südwesten fallen die stellenweise lehmbedeckten Höhen allmählich gegen das Pfäl-

zer Gebrüch ab, von einzelnen Ausliegern des Unteren Buntsandsteins in Gestalt bewaldeter 

Kuppen unterbrochen. 

Das ñLandstuhler Bruchñ (Bereich des Militärgebietes) stellt sich als Ebenheit aus pleistozä-

nen und holozänen Lockersedimenten im mittleren Teil der Kaiserslauterer Senke dar, aus 

welcher sich einzelne kuppenförmige, mesozoische Inseln und Inselgruppen der Rehberg- und 

Trifelsschichten erheben. Entwässerung und Abtorfung schufen die Voraussetzung für eine 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Die heutige Kulturlandschaft lässt nur wenige Aussa-

gen über die einstige Moorvegetation zu. Über dem Bruch sammelt sich weiterhin Kaltluft. 

Frosthäufigkeit und -intensität sind größer als in den umgebenden Einheiten. 

Der ñNordrand der Westpfªlzer Moorniederungñ (s¿dlich Rodenbach und Mackenbach) ist 

ein schmaler, reliefarmer, leicht nach Norden ansteigender und vorwiegend landwirtschaftlich 

genutzter Grenzsaum der Westpfälzischen Moorniederung zum Südabfall des Nordpfälzer 

Berglandes. Die Bruchrandzone ist durch sehr reliefarme, fast ebene Formen gekennzeichnet. 

Vorherrschend ist die landwirtschaftliche Nutzung, der nur in kleinen Restparzellen im Mittel- 

und Westteil vorhandene Wald ist vorwiegend Nadelwald, in dem die Waldkiefer vorherrscht. 

Am Nordrand des Reichwaldes von Ramstein bis südlich Siegelbach, nur von einigen Freiflä-

chen bei Mackenbach und Weilerbach sowie einigen anmoorigen Talgründen bei Rodenbach 

sowie südlich/südöstlich von Siegelbach unterbrochen, erstrecken sich vorwiegend zusam-

menhängende, auf Böden der Trifelsschichten stockende Waldbestände. 

2.7 Geologie 

 

Abb. 15: Geologische Übersichtskarte19 

                                                           
19 Quelle: Geoportal Boden 
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Tab 13: Geologische Übersichtskarte ï Erläuterung 

 Kürzel Stratigraphie Petrographie 

 rgo Permokarbon, Rotliegend, 
Obere Glan-Subgruppe 
(Thallichtenberg-, Oberkir-
chen-, Disibodenberg- und 
Meisenheim-Formation) 

Im oberen Teil rote, konglomeratische Arkose 
(Oberkirchen-Formation), darunter Wechsellage-
rung aus grauem Ton-, Silt- und Sandstein, Kon-
glomerat sowie Tuff und Kalkstein 

 rn Permokarbon, Rotliegend, 
Nahe-Subgruppe 

Im oberen Teil Wechsellagerung aus rotem Ton-, 
Silt- und Feinsandstein, gebietsweise äolischer 
Fein- bis Mittelsandstein (Kreuznach-Formation im 
Saar-Nahe-Becken), besonders in den Randberei-
chen Brekzie und Konglomerat. 
Im unteren Teil eine Wechselfolge aus roten Silizi-
klastika, Tuff und Effusiva 

 E Permokarbon,  
Magmatite der Nahe-Sub-
gruppe 

Basische bis intermediäre Effusiva 

(basaltischer Andesit und Andesit, grauschwarz 
bis grünschwarz, subophitisches bis intergranula-
res Gefüge) 

 zSt Perm, Zechstein 
Zechstein im Pfälzer 
Bergland (Stauf-Schichten) 

(ungegliedert) 

Fein- bis Grobsandstein, schluffig, intensiv rot bis 
braunrot, im basalen und oberen Teil oft geröll-
reich 

 sRS Trias, Buntsandstein, 
Unterer Buntsandstein 
der Pfalz (Rehberg- und 

Schlossberg-Schichten) 

Grob- bis Feinsandstein, rot, lokal gebleicht; basal 
meist kieselig gebunden, geröllführend, schrägge-
schichtet ("Felszonen"), höher oft locker gebun-
den, eher feinkörnig, meist horizontalgeschichtet 
("Dünnschichten") 

 sT Trias, Buntsandstein, 
Unterer Buntsandstein 
der Pfalz (Trifels-Schichten) 

Mittel- bis Grobsandstein, violett- bis hellrot, geröll-
führend, schräggeschichtet, kieselig gebunden, 
massig 

 Lo Quartär, Pleistozän Löß, Lößlehm, Schwemmlöß und Sandlöß: 

Schluff bis Lehm, schluffig bis Schluff, sandig,z.T. 
umgelagert 

 Zh Quartär, Holozän Abschwemm-Massen: Lehm und Sand, z.T. 

steinig oder kiesig, humos, locker gelagert 

 Hm Quartär, Holozän Moorbildungen (Hoch-, Nieder-, Übergangsmoor-
torf und Anmoor) 

 f Quartär, Pleistozän - Ho-
lozän 

Fluviatile Sedimente, ungegliedert (Auen- und 

Hochflutsedimente, z.T. Abschwemmmassen, 
Schwemmfächer-, Schwemmkegelsedimente, z.T. 
umgelagerte vulkanoklastische Sedimente): 
Sand, kiesig bis Kies, sandig, z.T. lehmig, humos; 
lokal mit Hangsedimenten verzahnt 

 

Der südliche Teil der Verbandsgemeinde wird überwiegend von Buntsandstein aus der For-

mation des Trias eingenommen. Hier findet sich Unterer Buntsandstein (Trifels- bzw. Rehberg- 

und Schlossberg-Schichten), dessen Grenze nördlich von Mackenbach bis nördlich von Wei-

lerbach verläuft. Vereinzelt sind Fluviatile Sedimente, Abschwemm-Massen und Moorbildun-

gen vorhanden.  
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Die nördlichen bzw. östlichen Ausläufe der Verbandsgemeinde werden geprägt von Rotlie-

gendem aus der Formation des Permokarbons. Östlich von Weilerbach findet sich die Forma-

tion der Nahe-Gruppe, nördlich von Kollweiler und Reichenbach-Steegen die Obere Glan-

Subgruppe. 

Der Bereich zwischen Buntsandstein und Rotliegendem um Schwedelbach sowie westlich von 

Erzenhausen wird eingenommen von Zechstein des Pfälzer Berglandes (Stauf-Schichten), 

der vereinzelt von Fluviatilen Sedimenten sowie Löß unterbrochen wird. 

Weiterhin finden sich um Reichenbach-Steegen, Kollweiler, Erzenhausen und Eulenbis Mag-

matite der Nahe-Subgruppe. 

 

Im Norden und Osten der Verbandsgemeinde liegen Bereiche mit erhöhtem und teilweise lokal 

hohem Radonpotential vor. Für diese Bereiche werden in Zusammenhang mit Bebauungsvor-

haben Radonmessungen in der Bodenluft dringend empfohlen. 

 

 

 

Abb. 16: Radonpotential20 

  

                                                           
20 Quelle: Geoportal Boden 
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2.8 Relief 

 

Abb. 17: Relief innerhalb der VG Weilerbach21 

Der Planungsraum ist durch ein bewegtes Relief gekennzeichnet, das von Talauen sowie von 

Höhenriegeln und Kuppen geprägt ist. Das Planungsgebiet weist daher hohe Reliefunter-

schiede auf. Es treten Höhen von ca. 235 m im Osten bis ca. 447 m ü. NN im Norden auf. 

Insgesamt lässt sich das Gebiet der Verbandsgemeinde topographisch in zwei gröbere Berei-

che einteilen. Der südwestliche Bereich (Rodenbach, Weilerbach, Erzenhausen, Schwedel-

bach und Mackenbach) stellt den flacheren und weniger reliefierten Bereich dar, wobei die 

tiefsten Bereiche (bis 250 m ü. NN) im Umfeld von Rodenbach, Weilerbach und dem Pfeifertal 

liegen. 

Das westliche und nördliche Gemeindegebiet weist ein stärker bewegtes Relief auf und ist 

insgesamt höher gelegen, wobei sich lediglich das Tal des Reichenbaches stärker in das Ge-

lände einschneidet. Ein markanter Höhenzug verläuft entlang der nördlichen Plangebiets-

grenze. 

Die höchste Erhebung im Plangebiet ist der Perlenberg nordwestlich von Eulenbis mit einer 

Höhe von 447 m ü. NN. Ein weiterer Geländehochpunkt liegt mit 410 m ü. NN westlich von 

Fockenberg-Limbach. 

 

2.9 Potentielle natürliche Vegetation 

Mit dem Modell der ĂHeutigen potentiellen nat¿rlichen Vegetationñ (HpnV) wird versucht die 

Vegetation zu beschreiben, die sich nach Beendigung des menschlichen Einflusses auf einer 

bestimmten Fläche einstellen würde. Aufgrund anthropogener Veränderungen der Standort-

                                                           
21 Quelle: LF-PLAN 2006 
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bedingungen (Eutrophierung, Grundwasserabsenkung durch Entwässerung etc.) ist sie in vie-

len Fällen nicht identisch mit der Vegetation, die auf den jeweiligen Flächen vorhanden wäre, 

wenn es einen menschlichen Einfluss nie gegeben hªtte (Ăurspr¿ngliche potentielle nat¿rliche 

Vegetationñ). Das Endstadium wªre auf den meisten Standorten eine Waldgesellschaft mit, je 

nach Zusammenwirken von Boden, Wasser und Klima, einer spezifischen Gehölz- und 

Krautartenzusammensetzung. 

Neben Rückschlüssen auf die aktuelle Kombination abiotischer Umweltfaktoren bietet die 

HpnV auch im Hinblick auf die Auswahl standortgerechter und -typischer Gehölze eine gute 

Orientierungshilfe. Sie ist somit eine Standortbeschreibung und ermöglicht dadurch Progno-

sen über die auf einer Fläche mögliche Entwicklung einer Biozönose, sowohl bei einer unge-

störten Entwicklung (Klimaxgesellschaft am Ende der ungelenkten Sukzession) als auch bei 

Durchführung von Pflegemaßnahmen (Entwicklung einer Ersatzgesellschaft). Durch den Ver-

gleich mit der realen Vegetation kann die Stärke des menschlichen Einflusses abgeschätzt 

werden. Werden Begrünungsmaßnahmen in der freien Landschaft durchgeführt, ist es teil-

weise sinnvoll das Artenspektrum der HpnV heranzuziehen, um eine landschafts- und stand-

ortgerechte Ausbildung (Pflanzenauswahl) zu gewährleisten. 

Die Kartierung dieser Einheiten wurde vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Ge-

werbeaufsicht in Mainz/Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 flächendeckend für das Gebiet der Ver-

bandsgemeinde Weilerbach im Maßstab 1:10.000 durchgeführt.  

 

Abb. 18: Heutige potentielle natürliche Vegetation (HpnV) innerhalb der VG Weilerbach22 

Der überwiegende Bereich der Verbandsgemeinde wäre mit Buchen- und Buchenmischwäl-

dern mäßig frischer bis frischer Standorte bestanden. Diese würden sich hauptsächlich als 

Hainsimsen-(Traubeneichen-) Buchenwald basenarmer, entlang der nordöstlichen Plange-

                                                           
22 Quelle: LFU 2010 
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bietsgrenze auch als Perlgras-Buchenwald und Waldmeister-Buchenwald basenreicher Sili-

katstandorte zusammensetzen. An den Übergängen zu den Talräumen der Bäche und des 

Bruchs treten frische und feuchte Ausprägungen dieser Gesellschaften auf, was durch Grund- 

bzw. Stauwassereinfluss bedingt ist. 

In den Bach- und Talauen wird die HpnV größtenteils als Sternmieren-Stieleichen- Hainbu-

chenwald angegeben, in feuchteren Bereichen der Täler auch als verschiedene Ausprägun-

gen von Auen-, Sumpf-, Bruch- und Moorwälder. 

Eine Besonderheit stellt hier das Rodenbacher Bruch dar, in welchem sich ein Schwarzerlen-

Bruchwald entwickeln würde. 

Als weitere Besonderheit ist ein kleiner Bereich östlich des Gosenbergerhofes im Bereich einer 

Tropfsteinhöhle (Naturdenkmal) zu nennen, für welchen als HpnV ein Felsenahorn-Trauben-

eichenwald auf sehr dürren bis sehr trockenen Standorten (basenreiche bis basenhaltige Sili-

katfelsen) erfasst ist. 

 

2.10 Vorhandene Raumnutzungen 

Die Verteilung der Nutzungen im Plangebiet stellt sich wie folgt dar23: 

Tab 14: Flächennutzung in der Verbandsgemeinde Weilerbach Stand 2015 

Nutzungsart km² Anteile in % 

Landwirtschaft 32,68 45,4 

Wald 27,07 37,6 

Siedlung und Verkehr 11,58 16,1 

Wasser 0,39 0,5 

Sonstiges 0,25 0,3 

Bodenfläche insgesamt 71,97 100,00 

 

Im Zeitraum 2000 bis 2015 ist eine Abnahme an Landwirtschaftsflächen von 49,0 % auf 45,4 

% in der Verbandsgemeinde Weilerbach zu verzeichnen. Dagegen hat der Anteil an Sied-

lungs- und Verkehrsflächen von 13,5 % auf 16,5 % zugenommen. Der Anteil an Waldfläche 

hat im gleichen Zeitraum ebenfalls etwas zugelegt (von 36,7 % auf 37,6 %).  

 

2.10.1 Landwirtschaft 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat mit einer Fläche von 2.813 ha einen Anteil von ca. 45 % 

am Verbandsgemeindegebiet. Hiervon werden Flächen sowohl ackerbaulich (1.437 ha) als 

auch als Dauergrünland (Wiese und Weide, 1.376 ha) genutzt. Der Grünlandanteil der Ver-

bandsgemeinde Weilerbach (48,9 %) liegt hierbei über dem Anteil der Verbandsgemeinden 

gleicher Größe (31,3 %). Bewirtschaftet werden die Landwirtschaftsflächen von 44 Betrieben, 

davon die Mehrzahl im Nebenerwerb.24 Die landwirtschaftliche Nutzung ist in Weilerbach rück-

läufig, was erkennbar ist an Verbrachungen und der intensiveren Nutzung der verleibenden 

Flächen.   

  

                                                           
23 Flächennutzung in der VG Weilerbach unter http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-

tent.aspx?id=102&g=0733509&l=2&tp=2047, Stand 12/2015, abgerufen 10/2017 
24 Flächennutzung in der VG Weilerbach unter http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-

tent.aspx?id=102&g=0733509&l=2&tp=2047, Stand 12/2015, abgerufen 10/2017 
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Tab 15: Mögliche Auswirkungen der Landwirtschaft auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Erhöhte Erosionsgefahr 

¶ Verdichtung  

¶ übermäßiger Eintrag von Nähr- und Schad-
stoffen 

Wasser ¶ Eutrophierung von Gewässern  

¶ Schadstoffbelastung  

¶ Begradigung von Fließgewässern  

Klima/Luft ¶ Treibhausgasemissionen 

Pflanzen/Tierwelt ¶ Reduzierung der Artenvielfalt (z.B. Rückgang 
von Feldvögeln) bzw. Verlust und Änderung 
von Lebensräumen durch Monokulturen und 
intensive Landwirtschaft, Grünlandumbruch 
und Verlust von vernetzenden Strukturen 

¶ Beeinträchtigung von Uferbereichen bei Nut-
zung bis ans Ufer 

Landschaft/Erholung ¶ Geruchsbelästigung durch das Ausbringen 
von organischen Düngemitteln  

¶ Verarmung des Landschaftsbildes 

 

 

2.10.2 Forstwirtschaft 

Insgesamt sind fast 38 % der Verbandsgemeinde mit Wald bestanden.  

Im südlichen Teil der Verbandsgemeinde um Mackenbach, Weilerbach und Rodenbach finden 

sich vorwiegend Nadelgehölze im Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz. Wogegen der Laub-

baumanteil im Norden der Verbandsgemeinde deutlich höher ist. 

 

Abb. 19: Waldflächen in der Verbandsgemeinde Weilerbach25 

                                                           
25 Quelle: Umweltatlas 
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Das Forstrevier Kiefernkopf im Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Otterberg umfasst die 

Gemeindewälder mehrerer Verbandsgemeinden, darunter auch die Wälder der Verbandsge-

meinde Weilerbach.26 

 

Abb. 20: Zuständige Forstreviere in der Verbandsgemeinde Weilerbach27 

 

Abb. 21: Eigentumsverhältnisse der Waldflächen in der Verbandsgemeinde Weilerbach28 

                                                           
26 VG Weilerbach unter https://www.weilerbach.de/verwaltung/einrichtungen/forstrevier.html, abgerufen 10/2017 
27 Quelle: Forsteinrichtungswerk 
28 Quelle: Forsteinrichtungswerk 
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Die größten kommunalen Waldbesitzer sind die Ortsgemeinden Schwedelbach (ca. 212 ha) 

und Reichenbach-Steegen (ca. 200 ha). 

970 ha Waldfläche liegen im Militärgebiet der Air Base Ramstein. 

Tab 16: Mögliche Auswirkungen der Forstwirtschaft auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Bodenverdichtung  

¶ Bodenversauerung 

Wasser ¶ Bodenversauerung 

Klima/Luft ¶ Barrierewirkung von Aufforstungen in Kaltluft-
bahnen 

Pflanzen/Tierwelt ¶ Verlust von Artenvielfalt bei Schaffung von 
Monokulturen;  

¶ Eingeschränkte Biotopfunktion durch nicht 
standortgerechte Bestände 

Landschaft/Erholung ¶ Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch 
Monokulturen und Aufforstungen 

 

2.10.3 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 

Im Plangebiet bestehen 3 Wasserschutzgebiete, in deren Brunnen Grundwasser zur Trink-

wasserversorgung gefördert wird. Zwei der Wasserschutzgebiete befinden sich in der Neu-

ausweisung.  

Die Hauptversorgung der Verbandsgemeinde obliegt dem Wasserzweckverband Weiher-

gruppe mit Sitz in Weilerbach. Der Wasserzweckverband Westpfalz, welcher auch verschie-

dene Brunnen im Rodenbacher Bruch betreibt, übernimmt, abgesehen von der Versorgung 

von Schwedelbach und Kollweiler, eher eine überregionale Wasserversorgung. Er übernimmt 

ebenfalls die Hauptversorgungsleistungen für das US Hospital in Weilerbach.    

Die Abwasserentsorgung erfolgt ¿ber die kommunale Klªranlage ĂWeilerbachñ (Nr. 

100453005), welche sich in der Nähe der östlichen Verbandsgemeindegrenze an der Land-

straße L 356 befindet. Das Hospital Weilerbach wird an die Kläranlage Kaiserslautern ange-

schlossen.  

 

Abfallwirtschaft 

Die Abfallbeseitigung in der VG Weilerbach wird durch den Landkreis Kaiserslautern über-

nommen. Grünsammelplätze liegen in Weilerbach, Rodenbach, Mackenbach, Reichenbach-

Steegen und Schwedelbach.  

Im Plangebiet befinden sich zahlreiche Altablagerungen, von denen mind. zwei als altlasten-

verdächtig eingestuft sind.  

 

Tab 17: Mögliche Auswirkungen der Ver- und Entsorgung auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Bodenverdichtung durch Grundwasserabsen-
kung 

Wasser ¶ Grundwasserabsenkung 
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Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

¶ Eintrag von Arzneimittelrückständen oder 
sonstigen gefährlichen Stoffe in das Grund-
wasser 

Klima/ Luft - 

Pflanzen/ Tierwelt ¶ Beeinträchtigung von Nassstandorten durch 
Wasserentnahme 

¶ Verlust Feuchtbiotope 

Landschaft/ Erholung ¶ Verarmung der Landschaft durch Ausbau 
(Begradigung, Verlust von Ufergehölzen) 

 

2.10.4 Energiewirtschaft 

Die Stromversorgung der Ortsgemeinden innerhalb der VG Weilerbach wird gewährleistet 

durch die Pfalzwerke AG Energieversorgung. Lediglich die Ortsgemeinde Weilerbach wird 

durch die Elektrizitätsversorgungsunternehmen Weilerbach (EVU Weilerbach) versorgt. 

Freileitungen liegen im südlichen Bereich des Plangebietes. Auf dieser Haupttrasse in Ost-

West-Richtung verlaufen eine 220-KV und eine 380-KV-Leitung zwischen Rodenbach und 

Weilerbach bis südlich von Mackenbach sowie eine 110-KV-Leitung südlich von Rodenbach 

und Mackenbach. 

Weiterhin wird die Gemarkung von mehreren 20-KV-Leitungen durchzogen. 

Die Gasversorgung obliegt der Pfalzgas GmbH. Im Bereich der o.g. Versorgungstrasse ver-

läuft ebenfalls eine Gas-Fernleitung. Zwei weitere Gasleitungen befinden sich in Ost-West-

Richtung südlich des Rodenbacher Bruchs bis südlich von Mackenbach sowie westlich von 

Reichenbach-Steegen in Nord-Süd-Richtung. 

Zwischen Rodenbach und Weilerbach verläuft ebenfalls in Ost-West-Richtung eine Mineral-

ölfernleitung (Produktenleitung zum Transport von Kraftstoffen der höchsten Gefahrenklasse 

für militärische Zwecke). 

Derzeit sind keine weiteren Planungen bezüglich der Strom-, Gas- und Mineralölversorgung 

bekannt. 

 

Erneuerbare Energien 

Die Verbandsgemeinde nimmt an dem Projekt ĂZero Emission Villageñ teil, das eine CO2-Neut-

ralität in der Energieversorgung innerhalb des Verbandsgemeindegebiets zum Ziel hat. 

Hierzu werden regelmªÇig Auszeichnungen, sog. ĂMeilensteineñ, f¿r Projekte (z.B. Windpark, 

Nahwärmenetze, Sanierungen) verliehen, die das Projekt weiter vorantreiben.29  

Im Nordwesten des Plangebietes innerhalb des Gemeindegebiets Reichenbach-Steegen ste-

hen fünf Windkraftanlagen (WKA, Windpark ĂAuf dem Krªmelñ) zur Erzeugung von Windener-

gie. Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz weist diesen Bereich innerhalb der VG als 

Vorranggebiet zur Windenergienutzung aus. Zwei weitere WKA befinden sich innerhalb der 

Gemeinde Kollweiler (Windpark ĂKollweilerñ).30   

                                                           
29 Projekt ĂZero Emission Villageñ unter https://www.weilerbach.de/energiebuero/meilensteine/index.html, abgeru-

fen 10/2017 
30 https://www.kaiserslautern-kreis.de/fileadmin/media/Dateien/Energie_Klimaschutz/WEA_Statistik_Land-

kreisKL.pdf, Stand 04/2017, abgerufen 10/2017 
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Die Standorte in der Verbandsgemeinde Weilerbach für Windkraft sind ausgeschöpft. Allen-

falls ist mit einem Repowering der Standorte in Reichenbach-Steegen zu rechnen.  

Eine Photovoltaikanlage befindet sich ĂAuf dem Schellenbergñ s¿dlich der Ortslage Weiler-

bach. Im FNP Weilerbach ist das Kontingent für Photovoltaik noch nicht ausgeschöpft. Er-

weiterungen sind derzeit nicht zu erwarten. Laut EVU wurden im Kalenderjahr 2016 nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 1.600.257 kWh durch solare Strahlungsenergie (Photo-

voltaik) in das Netz eingespeist.31 

Tab 18: Mögliche Auswirkungen der Energiewirtschaft auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Versiegelung mit Verlust von Bodenfunktio-
nen 

¶  Eintrag von Schadstoffen  

Wasser ¶ Eintrag von Schadstoffen 

Klima/Luft -- 

Pflanzen/Tierwelt ¶ Verlust und Zerschneidung von Lebensräu-
men;  

¶ Beeinträchtigung von Lebensräumen (Vogel-
zug, Bodenbrüter) 

Landschaft/Erholung ¶ Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch 
Störwirkung der technischen Bauten 

¶ Lärmbelastung  

¶ Schattenwurf  

¶ Geruchsbelästigung  

 

2.10.5 Siedlung  

Die Siedlungsfläche umfasst über 10 % der Verbandsgemeindefläche. 

Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Weilerbach kann zum derzeitigen Stand mit 

13.79032 angegeben werden. 

Der Flächennutzungsplan wird derzeit aufgestellt. Geplante Siedlungserweiterungsflächen be-

finden sich hauptsächlich in den Ortsgemeinden Weilerbach, Rodenbach und Mackenbach. 

Jedoch sind auch in den anderen Ortsgemeinden in geringerem Umfang geplante Wohnge-

bietserweiterungen vorgesehen. Geplante Gewerbegebietserweiterungsflächen liegen in der 

Ortsgemeinde Weilerbach an das Gewerbegebiet ĂAuf dem Immelñ angrenzend.   

Tab 19: Mögliche Auswirkungen der Siedlungen auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Versiegelung von Boden mit Totalverlust von 
Bodenfunktionen 

¶ Schadstoffeinträge durch Industrie und Ge-
werbe 

Wasser ¶ Störungen der Grundwasserneubildung 

¶ Verlust von Versickerungsflächen/Erhöhter 
Oberflächenabfluss 

¶ Verbau von Fließgewässern 

                                                           
31 http://www.evu-weilerbach.de/cms/upload/EEG/E-Werk_Zahlen_zum_EEG_im_Jahr_2016.pdf, abgerufen 

10/2017 
32 Bevölkerungsstand in der VG Weilerbach unter http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-

tent.aspx?id=102&l=2&g=0733509&tp=2047, Stand 12/2015, abgerufen 10/2017) 
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Klima/ Luft ¶ Reduzierung der Kalt- und Frischluftentste-
hungsgebiete;  

¶ Barrierewirkung für Luftbahnen 

Pflanzen/ Tierwelt ¶ Verlust von Lebensräumen  

¶ Gewässerverbau 

¶ Barrierewirkung 

Landschaft/ Erholung ¶ Verlust von Grünflächen;  

¶ Zersiedelung der Landschaft; mangelnde Ein- 
und Durchgrünung von Gebieten bzw. das 
Landschaftsbild beeinträchtigende Bebauung 

¶ Geruchs- und Lärmbelästigung 

 

2.10.6 Verkehr 

Die Autobahn A 6 verläuft südlich des Verbandsgemeindegebiets. Innerhalb der VG liegen 

mehrere, z.T. stark frequentierte Landstraßen (z.B. L 367, L356), die ebenso wie die A 6 für 

Lärmbelastungen innerhalb des Plangebiets verantwortlich sind. Lärmbelastungen durch den 

innerörtlichen Verkehr existieren insbesondere in Weilerbach. Sehr hohe Lärmbelästigungen 

entstehen weiterhin durch den Flug- und Bodenlärm der Air Base Ramstein. 

In Kollweiler konnte die Werksstraße des Steinbruchs in Jettenbach zu einer verkehrlichen 

Entlastung führen, ebenso die direkte Verkehrsverbindung des Gewerbegebietes von Roden-

bach zur Umgehungsstraße L367.  

Probleme bestehen derzeit an einer Überlastung des Kreisverkehrs in Mackenbach, welche 

sich mit dem Bau des Hospitals verschärfen werden.   

Hinzu kommt die starke Barrierewirkung von Straßen auf wandernde Arten und die Zerschnei-

dung von Lebensräumen verschiedenster Arten. Betroffen sind hier vor allem auch Amphibien 

auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Aufgrund dessen betreut der NABU Weilerbach einen 

Amphibienschutzzaun an der L 372 zwischen Reichenbach-Steegen und Kollweiler.33 Eben-

falls liegen Wanderrouten der Wildkatze im Plangebiet. Eine Wanderroute quert die L 356 im 

Bereich des Gewerbegebietes ĂAuf dem Immelñ. 

Die ehemalige Bahnlinie ĂBachbahnñ von Otterbach nach Reichenbach-Steegen wurde für den 

Personenverkehr stillgelegt und wird mittlerweile von Reichenbach-Steegen bis Weilerbach 

als Rad- und Wanderweg genutzt. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie zur Weiterführung 

des Radwegs bis nach Otterbach.  

Tab 20: Mögliche Auswirkungen des Verkehrs auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Versiegelung mit Verlust von Bodenfunktionen 

¶ Schadstoffeintrag 

Wasser ¶ Gefahr von Schadstoffeinträgen  

¶ Störungen der Grundwasserneubildung 

¶ Verlust von Versickerungsflächen/Erhöhter 
Oberflächenabfluss 

Klima/Luft ¶ Immissionsbelastung  

¶ Reduzierung der Kalt- und Frischluftentste-
hungsgebiete 

Pflanzen/Tierwelt ¶ Barrierewirkung/Zerschneidung  

¶ Verlust von Lebensräumen 

                                                           
33 NABU Weilerbach unter http://www.nabu-weilerbach.de/amphibienschutz.html, abgerufen 10/2017 
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Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Landschaft/Erholung ¶ Immissionsbelastung 

¶ Beeinträchtigung des Landschaftsbilds  

¶ Lärmbelastung 

¶ Barriere 

 

2.10.7 Rohstoffabbau 

Ehemalige größere Abbauflächen/Steinbrüche finden sich innerhalb des Gemeindegebiets 

Schwedelbach. Hierunter fªllt auch das Naturdenkmal ĂSandgrube am Heidenbergñ (ND-7335-

274), ein Feuchtbiotop in einer ehemaligen Formsandgrube. Südlich von Schwedelbach be-

steht eine ehemalige Sandabbaufläche, welche jedoch auch nicht mehr genutzt wird und teil-

weise verfüllt wurde. 

Weitere, eher kleinere Flächen befinden sich aber auch im östlichen Bereich der Gemeinde 

Erzenhausen sowie östlich von Mackenbach und innerhalb der Siedlungsfläche von Roden-

bach (vgl. Karte 1 Boden). 

Sämtliche ehemalige Steinbrüche sind mittlerweile stillgelegt und teilweise rekultiviert. Aus die-

sen Flächen haben sich aufgrund ihrer speziellen Ausprägung wertvolle Bereiche für den Ar-

ten- und Biotopschutz entwickelt, welche zu erhalten und zu schützen sind. 

Es bestehen in der Verbandsgemeinde Entwicklungen hinsichtlich des Rohstoffabbaus. Der-

zeit besteht ein aktiver Steinbruch bei der Gemeinde Jettenbach in der Verbandsgemeinde 

Lauterecken-Wolfstein. Das Verbandsgemeindegebiet Weilerbach ist insofern davon tangiert, 

dass eine Werkstraße des Steinbruchs durch das Gebiet der Gemeinde Kollweiler verläuft.   

 

2.10.8 Erholungsnutzung und Fremdenverkehr 

In der Verbandsgemeinde Weilerbach gibt es verschiedene Erholungs- und Freizeitange-

bote34: So stehen neben einigen Rad- und Wanderwegen auch Golf- (Golfplatz Barbarossa in 

Mackenbach) und Klettermöglichkeiten (Monkey-Kletterwald in Schwedelbach) zur Verfügung. 

Zur kulturellen Weiterbildung können Kirchen, Musikantenhäuser und Tropfsteinhöhlen be-

sichtigt sowie verschiedene Museen (z.B. Beerewei(n)museum Eulenbis, Reinhard-Blauth-

Museum Weilerbach) besucht werden. 

Für längere Aufenthalte in der Verbandsgemeinde finden sich Hotels und Pensionen, aber 

auch Ferienwohnungen und Privatzimmer. Am Golfplatz in Mackenbach entsteht ein Hotel und 

mehrere Wochenendhäuser. 

Die Gemeinde Eulenbis ist staatlich anerkannte Fremdenverkehrsgemeinde und zählt damit 

zu insgesamt 596 Fremdenverkehrsgemeinden in Rheinland-Pfalz. 

Im Jahr 2016 konnten 23.225 Übernachtungen bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 

3,1 Tagen registriert werden. 

Tab 21: Mögliche Auswirkungen des Fremdenverkehrs auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Boden ¶ Kleinflächige Bodenverdichtung, Bodenero-
sion und Trittschªden auf ĂTrampelpfadenñ  

¶ Neuversiegelung für den Ausbau von Infra-
struktureinrichtungen 

                                                           
34 Tourismus in der VG Weilerbach unter https://www.weilerbach.de/tourismus/index.html, abgerufen 10/2017 
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Schutzgüter Mögliche Auswirkungen 

Wasser --- 

Klima/Luft --- 

Pflanzen/Tierwelt ¶ Beeinträchtigungen durch Störungen insbe-
sondere empfindlicher Arten  

Landschaft/Erholung ¶ Eintrag von Müll  

¶ Lärm 

 

  



Verbandsgemeinde Weilerbach  Landschaftsplan 

Stand: 29.3.2019  Erläuterungsbericht  

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 55 von 150 

3 Erfassung und Bewertung der Schutzgüter  

3.1 Schutzgut Boden 

3.1.1 Vorgaben / Ziele 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) § 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es,  

Ăénachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche 

Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerver-

unreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 

Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie mºglich vermieden werden.ñ 

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) § 2 

Ziele des Bodenschutzes: 

Ăédie Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen, Bºden sind vor Ero-

sion, Verdichtung und anderen nachhaltigen Einwirkungen auf die Bodenstruktur zu schützen und mit 

Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, u.a. durch Begrenzung der Flächeninan-

spruchnahme und Bodenversiegelung auf das notwendige MaÇ.ñ 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 5 Abs. 2 Nr. 5  

ĂBºden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erf¿llen kºnnen, nicht mehr 
genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu ¿berlassen.ñ (BNatschG Ä 1 Abs.3 Nr.2) 
ĂAuf erosionsgefªhrdeten Hªngen, in ¦berschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem 
Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Gr¿nlandumbruch zu unterlassen.ñ (BNatschG Ä 5 
Abs.2 Nr.5) 

Baugesetzbuch (BauGB) § 1a Abs. 2 

nennt als Grundsatz in der Bauleitplanung  

Ăden sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden.ñ 

Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV) 

ĂAlle Bodenfunktionen sollen insbesondere durch die Träger von Planungs- und Zulassungs- 

verfahren sowie von Flächennutzern langfristig bewahrt werden. Der Schutz des Bodens soll  

durch Vorsorge, Vermeidung und Minimierung von stofflichen und nichtstofflichen Beeinträchtigungen 

verbessert werden; Bodenerosion, Bodenverdichtung, Verlagerung und Aufschüttung  

sowie die Bodenversiegelung soll vermieden bzw. minimiert werden.ñ (G 112) 

Regionaler Raumordnungsplan (ROP) Westpfalz IV 

Der Regionale Raumordnungsplan formuliert keine konkreten Ziele, regelt den Bodenschutz aber über 

die Vorgaben zur Gestaltung der Freiraumstruktur.  

Schutzgebiete und -objekte 

Á Bodendenkmäler/Grabungsschutzgebiete 
Á Bodenschutzwald/Erosionsschutzwald 

 

3.1.2 Bestand / Bewertung  

Aktuell werden etwa 16 % der Verbandsgemeindefläche als Siedlungs- und Verkehrsfläche 

genutzt. Die Bodenfunktionen sind in diesen Bereichen durch Versiegelung und Nutzung stark 

gestört; funktionsfähige Böden im ökologischen Sinn fehlen auf diesen Standorten völlig. 

Weitgehend natürliche Bodenverhältnisse finden sich dagegen in Teilen des Plangebiets, die 

mit Wald bestanden sind. Waldbestände nehmen etwa 38 % der Verbandsgemeindefläche 

ein. 
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3.1.2.1 Bodengroßlandschaft 

 

 

Abb. 22: Bodengroßlandschaften (BGL) innerhalb der Verbandsgemeinde Weilerbach35 

Tab 22: Übersicht der Bodengroßlandschaften (BGL) innerhalb der VG Weilerbach 

BGL-Nr.  Bodengroßlandschaft (BGL) 

2.1 BGL der Auen und Niederterrassen 

6.3 BGL der Lösslandschaften des Berglandes 

9.1 BGL mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tonsteinen, häufig im Wechsel mit Löss 

9.3 BGL mit hohem Anteil an Ton- und Schluffsteinen 

10.1 BGL der basischen und intermediären Vulkanite, z.T. wechselnd mit Lösslehm 

 

Die primär vorkommende Bodengroßlandschaft (BGL) ist die mit hohem Anteil an Sand-, 

Schluff- und Tonsteinen, häufig im Wechsel mit Löss (9.1). 

Im nördlichen/nordwestlichen Randbereich der Verbandsgemeinde findet sich eine Boden-

großlandschaft mit hohem Anteil an Ton- und Schluffsteinen (9.3). 

Nördlich von Mackenbach liegt die BGL der Lösslandschaften des Berglandes (6.3). Im Be-

reich Erzenhausen/Eulenbis sind basische und intermediäre Vulkanite, z.T. im Wechsel mit 

Löss zu finden (10.1). 

Vor allem in den Bereichen der Gewässer Mooslauter/Bruchbach und Reichenbach findet sich 

die BGL der Auen und Niederterrassen. 

 

                                                           
35 Quelle: Geoportal Boden 
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3.1.2.2 Bodenklassen 

Eine genaue Darstellung der Bodenklassen gibt die Karte 1 Boden.  

Hier ist ersichtlich, dass sich das Plangebiet in zwei Hauptbereiche gliedern lässt. Die Grenze 

verläuft von West nach Ost (im Bereich von Reichenbach-Steegen über Kollweiler nach Er-

zenhausen) durch die Verbandsgemeinde.  

Im kleineren, nördlichen Bereich finden sich vorwiegend Regosole, aber auch Ranker (bei Rei-

chenbach, Kollweiler, Pörrbach und Eulenbis) auf magmatischem Ausgangsgestein. 

Im südlich gelegenen, größeren Bereich herrschen Braunerden, hier vor allem podsolige und 

pseudovergleyte Braunerden, vor. 

Als Besonderheit kann das Rodenbacher Bruch mit Niedermoorgley und Übergangsmooren 

genannt werden. 

Die Täler der größeren Bäche (Reichenbach, Rischbach, Weilerbach, Mooslauter, Roden-

bach) werden durch Gleye eingenommen.  

Im Bereich kleinerer Talräume und Mulden findet sich die Bodenklasse Kolluvisol. 

 

3.1.2.3 Bodenarten 

  

Abb. 23: Bodenarten (BFD5) innerhalb der VG Weilerbach36  

Die nördlichen bzw. östlichen Randbereiche werden von sandigem Lehm bzw. Lehm als Bo-

denart beherrscht. 

Im restlichen Verbandsgemeindegebiet findet sich ein Wechsel aus Sand und Lehm (über 

sandigen Lehm, stark lehmigen/lehmigen und anlehmigen Sand).  

                                                           
36 Quelle: Geoportal Boden 
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Nordöstlich von Rodenbach und Reichenbach finden sich Flächen mit schwerem Lehm bzw. 

Ton als Bodenart. 

3.1.2.4 Bodenfunktionen 

3.1.2.4.1 Archivfunktion 

Böden können Archive der Naturgeschichte (u.a. Fossile Böden) oder auch der Kulturge-

schichte (u.a. frühzeitliche Siedlungstätigkeit) sein.  

 

 

Abb. 24: Archivfunktion der Böden innerhalb der VG Weilerbach37 

Naturnahe sowie kultur- und naturhistorisch bedeutsame Böden finden sich vorwiegend auf 

feuchten bzw. nassen Standorten, auf denen Gleye und Übergangsmoor als Bodentyp vor-

herrschen. 

 

3.1.2.4.2 Schutzfunktion 

Es sind mehrere Waldbereiche als Erosionsschutzwald ausgewiesen (vgl. Karte 1 Boden); 

diese Wälder schützen stark erosionsgefährdete Flächen (v.a. in Hanglagen) vor Bodenabtrag 

durch Wind und Wasser. Sie finden sich vor allem in den nördlichen/nordwestlichen Randbe-

reichen der VG Weilerbach sowie nordöstlich/östlich von Weilerbach und südlich von Schwe-

delbach. 

                                                           
37 Quelle: Geoportal Boden 


























































































































































































